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zuriickblicken, wo die zwei hervorragendsten seiner Birger das noch schwache Schifflein der rhein-

thalischen Freiheit und Unabhingigkeit mit kriiftiger Hand zwischen den Klippen eines sturm-
erregten Meeres hindurchfiihrten, und als ihre engere Heimat mit der weitern, mit der einen und untheil-
baren helvetischen Republik verschmolzen wurde, auch da noch eine achtunggebietende, ihrer kleinen
Vaterstadt zu grosser Ehre gereichende Stellung einnahmen.

Diese beiden Ménner, Jacob Laurenz Messmer und Jacob Laurenz Custer, waren von der gleichen
Vaterlandsliebe beseelt und strebten dem gleichen Ziele entgegen: republikanischen Sinn und geistige und
materielle Wohlfahrt unter ihren Mithiirgern auszubreiten. Schon Jahrzehnte lang hatten sie Gelegenheit
gehabt, das Volk des Rheinthals unter dem landvogtlichen Regiment der herrschenden Kantone zu bheob-
achten und es, ich will nicht sagen, unter diesem Drucke schmachten, aber doch, was vielleicht noch
schlimmer ist, unter dieser Bevormundung vegetiren zu sehen. Wer mochte es ihnen daher verargen,
dass sie jene Fackel, die jenseits des Jura angezindet wurde und deren hochlodernde Flammen die alten
Adelsbriefe und den morschen Konigsthron der Bourbonen verzehrten, als die Morgenriothe einer schonern
Zukunft lebhaft begrissten, dass sie an jener Fackel auch ihr Lémpchen anziindeten, um damit in die
dunkeln Trrgéinge des eigenen Landes hineinzuleuchten. Wer mochte es ihnen verargen, dass sie die Alles
gleich machende Verfassung, durch welche plotzlich jeder Standesunterschied aﬁfgehobén war und die
Friedensdevise: ,Freiheit, Gleichheit und Bruderliebe* zur Wahrheit zu werden schien, als ihr Ideal
betrachteten und dass die, wenn auch unter dem Druck der fremden Uebermacht dem Schweizervolk auf-
gedrungene eine und untheilbare helvetische Republik warme Anhédnger an ihnen fand!

Und doch bei aller Gleichheit der Ansichten und der Bestrebungen-dieser beiden Ménner, welche
Verschiedenheit in ihrem Charakter, ihrem Temperament und daher in ihrem offentlichen Auftreten! War
Messmer ein Mann der Energie, des hellen Verstandes, der zéhen Willenskraft, ein Haudegen, der mehr
als einmal seine personliche Tapferkeit und seine Unerschrockenheit an den Tag legte (war er ja der einzige
unter den Regierungsriathen, der damals anno 14 beim vermeintlichen Ueberfall der aufstéindischen Rhein-
thaler muthvoll auf seinem Posten blieh, wihrend seine simmtlichen Amtsbriider das Weite suchten) —
so war Custer ein Mann von grosser Bescheidenheit, von feiner Bildung, der ohne gerade ein tiberwiegender
Geist zu sein, dennoch durch ein glickliches Rednertalent seinen Ansichten Geltung zu verschaffen wusste;
ein Mann von zartfithlendem Takte, von liebenswiirdigem Umgange, von mustergiltiger Ordnung und
Piinktlichkeit und, was seiner Privatwirksamkeit die Krone aufsetzte, ein Philanthrop in der reinsten
Bedeutung des Wortes.

)
. ﬁ]((‘ gg&it gerechtem Stolze wird Rheineck stets auf jeme bewegte Zeit im Anfang dieses Jahrhunderts

L

Geboren zu Altstitten den 16. Mérz 1755 — wurde Jacob Laurenz Custer von seinen Eltern,
Joh. Jac. Custer, Kirchenpfleger, und Sara Heer von Rheineck, auf’s Sorgfiltigste erzogen und zu seiner
weitern Aushildung in das beriihmte Philanthropin zu Haldenstein bei Chur geschickt, wo er mit mehrern
spatern Staatsmannern des schweizerischen Vaterlandes innige Freundschaft schloss.
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Nach zweijihrigem Aufenthalt daselbst kam er 1771 nach Genf, wo er withrend drei Jahren die
Tuchhandlung erlernte; hierauf konditionirte er noch 1!/, Jahre in einem Handlungshause in Marseille
und kehrte dann tiber Paris, Strassburg und Basel nach Hause zuritick.

Schon in seinem 21. Lebensjahre, ndmlich 1776, vermihlte er sich mit der verwittweten Maria
Magdalena Heer, geb. Mayer, im Lowenhof zu Rheineck, um sich nun bleibend an diesem Orte niederzu-
lassen, und trat durch diese Ehe, die kinderlos blieb, in Besitz der uralten Handlung Joh. Heer in Verona.
Nachdem er sich zwanzig Jahre lang mit grossem Gliicke diesem Handel gewidmet und zu diesem Behufe
alljihrlich einen mehrmonatlichen Aufenthalt in Verona gemacht hatte, wollte er sich endlich in’s
Privatleben zurtickziehen und die wohlverdiente Ruhe geniessen.

Sogleich zeigte Custer auch, in welchem Sinn und Geist er in seiner Heimat zu leben und zu
wirken gedachte. Als niamlich Joh. Ritz von Berneck, seit Jahren in Altstitten wohnhaft, mit Grundlage
seiner eigenen schonen Biichersammlung dem Rheinthal eine ¢ffentliche Bibliothek stiften wollte, und
die Unterstiitzung des reichen, eben aus der Fremde zuriickgekehrten Mithiirgers dafiir nachsuchte, ergriff
dieser, selbst ein eifriger Freund der Literatur, mit Feuer den schonen Gedanken, seinen Landsleuten ein
Licht der Aufklirung aufzustecken, und beschloss, der jetzt noch bestehenden rheinthalischen Bibliothek
auf seine Kosten ein eigenes Gebdude zu errichten und zu ihrer weitern Aeufnung eine Gesellschaft zu
griinden. Was an deren jetzt noch giiltigen Statuten anders gewtinscht werden mochte, ist einzig die
Bestimmung, dass nur Rheinthaler evangelischer Konfession als wahre Theilhaber aufgenommen werden
konnen. Am 3. Februar 1796 trat die Gesellschaft in’s Leben.

Auch in den Neunziger-Jahren war es, dass Custer von Zeugherr Schindler von Glarus den herr-
lich gelegenen Landsitz Griinenstein mit seinen'idyllischen Ruheplitzchen und grossartigen Aussichts-
punkten durch Kauf an sich brachte, und zwar mit Hiilfe von 16 wohl angebrachten Dublonen, welche
den Gemeindeschreiber von Balgach veranlassten, bei Ausgang der Nachschlagsfrist eine Wallfahrt zu
unserer lieben Frau nach Einsiedeln zu unternehmen, statt nach dem Auftrage des damaligen Fiirsten
von Sigmaringen, Grossvater des jetzigen, die Besitzung fiir diesen zu erwerben.

Hier auf Grinenstein bei Balgach gedachte nun Custer die tbrigen Jahre seines bisher rastlosen
Lebens — wenigstens in den schonen Sommermonaten — in beschaulicher Musse und in siissem Wohl-

thun zu verbringen. Da brach der Revolutionssturm aus und riss auch ihn gewaltsam hin.

1798

Als einige edelgesinnte, unerschrockene Minner im Rheinthale dem Volke den Weg zur Freiheit
bahnten, nahm Custer, ohne sich hervordringen zu wollen, auch an diesen Berathungen Theil. Sie verab-
redeten unter einander, zum Zwecke der Unabhingigkeitserklirung, den 11. Februar 1798 eine Lands-
gemeinde in Berneck abzuhalten, an welche auch Hofkanzler Carl Gschwend von Altstitten, derzeit zu
St. Fiden wohnhaft, eingeladen wurde, um seine kluge Gesinnung hiertiber einzuvernehmen. Die Ge-
meinde beschloss, eine Abordnung nach Zirich und Luzern zu schicken, und stellte an deren Spitze Dr,
Joh. Naff in Altstatten. Seit dieser Zeit ist Custer in stetem Briefwechsel mit Naff und Gschwend und
vernimmt von Ersterem unterm 18. Februar, dass Ziirich in der Freierklarung des Rheinthals nicht gerne
das erste kategorische Wort geben wolle, weil es besorge, die kleinen Stéinde mdchten dadurch beleidigt
werden; nur Basel habe unaufgefordert auf seinen Antheil an den Landvogteien verzichtet.

In Ziirich wurde heschlossen, dass schleunigst ein Kongress der 9 regierenden Stinde in Frauen-
feld zu versammeln sei, wo dann der Thurgau und das Rheinthal von Allen insgesammt frei und unab-
hiingig erklirt werden sollten. Die rheinthalische Abordnung wiinschte selbst, auf diesen Kongress hin
durch einen kriftigen Zuzug verstirkt zu werden. Nur mit Widerstreben liess sich nun Custer neben dem’
feurigen Gschwend nach Frauenfeld abordnen, um von den dort versammelten Gesandten der 9 regieren-
den Orte die Erklarung der Unabhiingigkeit des Rheinthals entgegenzunehmen. Dies geschah am 3. Mirz,
zwei Tage vor der Einnahme Bern’s durch die Franzosen und vor dem Sturz der alten Eidgenossenschaft,
und war seine erste amtliche Wirksamkeit.

1




3

Nach der Einnahme Bern's wurde die Lage immer kritischer; auch fiir das Rheinthal und heson-
ders fiir seine Abgeordneten, da das bethorte Volk glaubte, diese H#itten durch den Umsturz des Beste-
henden das Ungliick herbeigefiihrt. Gschwend sah sich durch die drohende Lage veranlasst, ein gross-
miithiges Anerbieten Custers zu benutzen und ihn unterm 10. Miirz um ein Asyl fiir seine sechs Kinder
zu bitten, ,wenn’s dazu kommen sollte®. Auch Dr. Niff war seines Lebens nicht mehr sicher. Muthig
und treu trug er aber an der Landsgemeinde zu Altstitten am 26. Mirz Alles vor, was sich in Ziirich,
Luzern und Frauenfeld zugetragen, und das Volk wurde beruhigt. Auf Andringen Niffs schritt die
Gemeinde hierauf zur sofortigen Einsetzung einer provisorischen Landesobrigkeit nach Appenzellischem
Muster. Gschwend wurde als regierender Landammann an die Spitze gestellt, Custer zum Landesstatt-
halter erhoben.

Als am 12. April die Verfassung der einen und untheilbaren helvetischen Republik zu Stande
kam, laut welcher die bisher selbstindigen alten Orte und die eben frei gegebenen Unterthanenlinder
meist sehr willkiirlich zu blossen Verwaltungsbezirken umgewandelt wurden, gab Custer sich alle Mihe,
die neue Ordnung beim Volke belieht zu machen, aber vergebens; denn schon am 13. schrieb ihm
Gschwend, wie er, unter der Drohung, eingesteckt zu werden, vom Volke gezwungen sei, eine ausser-
ordentliche Landsgemeinde auf den 17. nach Rheineck einzuberufen. Hier verwarf man die ver-
hasste helvetische Konstitution in hoher Aufregung. Die Mehrheit des rheinthalischen Volkes war so
erbittert iber die Zumuthung, die kaum gewonnene Selbstindigkeit wieder plotzlich aufzuopfern, dass |
Custer und seine Gesinnungsgenossen als Franzosenfreunde verschrieen wurden und fiir gut fanden, wih-
rend der Tage der grossten Aufregung sich unsichtbar zu machen. Der fliichtige Landesstatthalter nahm
nebst andern Einheitsfreunden seinen Aufenthalt in Hochst und reichte (1. Mai) dem Landammann
(schwend seine Entlassung ein, welcher ihm aber diesen Schritt mit folgenden Worten vorwarf: ,Was
Jstellen Sie doch an, dass Sie fliehen, gehen Sie zuriick auf Thren Posten. Ich habe Ihre Resignation um
s1hres Bigenthums Sicherheit willen hinterhalten und offenbare sie nicht, bis ich muss. Sie werden wich-
,tige Briefe in Rheineck antreffen. Der Feind kommt noch nicht, haben Sie doch nicht so entsetzliche
,Forcht. Man muss das Vaterland nicht verlassen, bis gar nichts mehr hilft.©

Statt der Aufforderung zur Riickkéhr Folge zu leisten, rechtfertigten sich Custer und seine Freunde
unter dem 3. Mai mit bittern Klagen tiber die herrschende Anarchie in einem Schreiben, das mit
folgenden Worten schloss: : : :

»Da ferner seit geraumer Zeit unsere unermideten Arbeiten fiir's Wohl unseres geliebten Vater-
»landes nicht nur mit schnodem Undank belohnet, sondern unsere Personen mit greulichem Mord und
»Lodschlag offentlich bedrohet wurden, so forderten unsere eigene Selbsterhaltung, das Wohl unserer
»geliebten Weiber und Kinder und andere Griinde mehr uns auf, uns hieher in Sicherheit zu begeben, bis
»die triben Tage der Anarchie voriiber und Personen und Eigenthum in unserem Lande wieder
,gesichert sind. : ‘

»Gez. Pannerherr Messmer, Landsseckelmeister Lutz, Landshauptmann Naff
und Landesstatthalter J. L. Custer. ¢

Wenige Tage nachher musste sich das Rheinthal der franzosischen Uebermacht fiigen und sich,
ebenfalls Zur Annahme der helvetischen Konstitution verstehen. Bei der neuen Landeseihtheilung wurde
der grosste Theil der Landschaft dem Kantone Sentis zugewiesen, wie dies uns das hiibsche Kirtchen des
letztjihrigen Neujahrsblattes so trefflich darstellt.

Den rheinthalischen Deputirten, welche an den frinkischen Divisionsgeneral Lauer nach Wil
geschickt wurden, empfahl dieser, dass jede Gemeinde Freiheitshaume zu ihrer Sicherheit aufpflanze, und
versprach, sie mit Einquartierungen so viel moglich zu verschonen. Die Oberrieter schickten ausserdem
ihren drgsten Rebellen mit zwei Richtern zu Gschwend, der ihn zur Rechenschaft gefordert hatte und tiber
sein Verfahren mit dem Delinquenten unter dem 13. Mai an Custer berichtet: ,Ich habe darauf ihn nicht
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»eingesperrt, sondern tiichtig apostrophirt und ihm gesagt, dass ich die Bestrafung suspendiren wolle,
>und dass das mehrere oder mindere.von seiner kinftigen Auffihrung abhange. Er bot mir die Hinde,
,bat ab, hatte Thriinen in den Augen und versprach Besserung und wolle auch Andere zur Ruhe anmahnen.
»— Gehen Sie Herr Custer und die tibrigen Herren doch nicht fort; wann Sie fortgehen, so schaden Sie
,dem Vaterland und mir, dass ich nicht mehr Gutes wiirke und den Staatswagen in das rechte Geleis
»riehten kann. Wiirde, was ich nicht mehr hoffe, der Deiifel wieder los, so haben Sie ja nur einen Sprung
,iber'n Rhein. Folgen Sie doch meinem Rath; wann :Sée mir nicht folgen’, was werden erst die Bauern
,thun.“ :

Dieses Rathes ungeachtet begab sich Custer gegen Ende Mai nach Verona, wo seine Gattin ihn
erwartete. :

Im folgenden schweren Kriegsjahre 1799, wo Rheineck als wichtiger Grenzposten von listiger Ein- -
quartierung hesonders hart mitgenommen wurde, liess sich Jac. Laurenz Custer herbei, die fusserst mihe-
volle Stelle eines Syndikus oder Stadtammanns zu tbernehmen, bei welchem Anlass er durch grossmiithige
Spenden die vom Krieg geschlagenen Wunden moglichst bald zu heilen suchte. Was seine Geschiifte in
dieser Beziehung komplizirte, war der Umstand, dass vom September 1798 bis Mai 1799 frinkisches Mi-
litér, dann in Folge des siegreichen Vordringens des Erzherzogs Karl vom Juni 1799 bis September
gleichen Jahres kaiserliches, und nach der Schlacht bei Ziirich, namlich vom Oktober 1799 his August
1801, wieder friinkisches Militér in Rheineck einquartiert war.

Die stirkste Okkupation war in der ersten Woche vom Mai 1799, wo nicht weniger als 710 Mann
zugleich in der kleinen Stadtgemeinde untergebracht werden mussten. Der Distrikt Wald, d. h. das Appen-
zeller Vorderland, wurde besonders mit Holzrequisitionen bedacht, und die drei Gemeinden Heiden, Wolf-
halden und Lutzenberg hatten ihr Holz nach Rheineck zu liefern und zwar durchschnittlich 7 Fuder per
Tag, was vom Syndikus genau kontrolirt wurde.

Als Ende Mai die Oesterreicher in die Nahe riickten und die Franzosen aus der ¢stlichen Schweiz
verdringten, ging der ganze Kanton Sentis wieder aus den Fugen.  Custer begab sich fiir einige Zeit nach
Lindau und rieth von dort, zur Neuordnung der rheinthalischen Verhéltnisse eine Konferenz aller rhein-
thalischen Hofe abzuhalten, welche wirklich den 29. Juli in Berneck stattfand, und an welcher Dr. Florian
Ritter in Altstitten, ein eifriger Katholik, zum Landvogtei-Amtsverwalter und Zinngiesser Bosch von
Rheineck zum vikarisirenden Landschreiber erwdhlt wurden. :

Diese Ménner mussten aber wieder weichen, als nach der Schlacht bei Ziirich (26. September) die
Oesterreicher iiber den Rhein zuriickgeworfen wurden und die helvetische Republik in der Ostschweiz ihre
Wiederauferstehung feierte, Nun waren freilich die frankischen Truppen neuerdings zu unterhalten, und
wie theuer diese Grenzbesetzung das Rheinthal zu stehen kam, mag daraus entnommen werden, dass nach
der von Custer aufgestellten summarischen Berechnung der den frinkischen und kaiserlichen Truppen
geleisteten Requisitionen an Viktualien, Fourage, Fuhren ete. vom 1. Oktober 1798 bis 15. November
1800 die Stadt Rheineck allein 133,333 fl. 16 kr. ausgegeben hatte.

Wihrend ‘dieser Sturm- und Drangperiode, nimlich den 21. Februar 1800, wurde Custer auch
noch zum Inspektor der Schulen des Distrikts Unterrheinthal ernannt und war ausserordentlich bemiihs,
das tief darniederliegende Schulwesen wieder auf einen griinen Zweig zu bringen.

II.

Unterdessen vollzog sich in Bern eine Revolution um die andere; dort herrschte ein planloses
Tasten nach der passendsten Regierungsform, ein von den Agenten Bonaparte’s mehr oder weniger beein-

 flusstes Schwanken zwischen Unitarismus und Foderalismus. Die erste Revolution vom 7. Januar 1800

(durch einen merkwiirdigen Zufall enthalten alle diese Revolutionsdaten die omindse Zahl 7) fiihrte den
Sturz des verhassten fiinfgliedrigen Direktoriums herhei; die zweite vom 7. August 1800 eine bedeutende
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Verminderung der Volksreprisentanz; die dritte vom 27. Oktober 1801 brachte die Faoderalisten an’s
Ruder und machte ihren einflussreichsten Mann Alois Reding zum ersten Landammann der Schweiz; die
vierte vom 17. April 1802 hatte zur Folge, dass die Bundesstidtler wieder einer der Mehrzahl nach aus
Einheitsfreunden bestehenden Regierung weichen mussten. Kraft dieser neuen Verfassung war die gesetz-
gebende Behorde der Senat, bestehend aus 27 Mitgliedern, die Exekutivbehorde der dreigliedrige Voll-
ziehungsrath, bestehend aus Landammann und zwei Statthaltern, unter welchen die fiinf vom Senat
gewihlten Staatssekretire oder Minister standen.

Und diese Regierung, an deren Spitze der Landammann Dolder sich befand, der durch sein zwei-
deutiges Verhalten schon lange das Zutrauen aller Parteien verloren hatte, war es, welche unsern J. L.
Custer an die wichtige Stelle eines helvetischen Finanzministers berief. Kein Wunder, wenn es den
bescheidenen Mann grosse Ueberwindung kostete und wenn es der aufmunternden Zureden seiner Freunde
Laharpe, Messmer und Gschwend bedurfte, um ihm endlich das verhingnissvolle Jawort zu entlocken.

Doch lassen wir hier die Akten reden: : :
,Der Vollziehungsrath an den Biirger Staatssekretir Jac. Lor. Custer von Rheinegg.
: Bern, den 9. Juli 1802.
»Sie erhalten beiliegend den Titel Threr Ernennung zum Staatssekretir fiir das Departement der
,Finanzen, '

,Indem der Senat bei Threr Wahl allein das Beste des Staates vor Augen hatte und ®eine Pflicht
yerfiillte, als er zur Beforderung desselben einen Mann ernannte, von dessen Einsichten und Verdiensten
»die Erreichung seiner Absicht so zuversichtlich zu erwarten steht, so hofft er, Sie werden seinen Ruf alg
»den Ruf des Vaterlandes erkennen und befolgen. ;

,Der Vollziehungsrath wiinscht der Republik Glick zu dieser Ernennung und ladet Sie ein, sich
,ohne Verzug an Ihrer Stelle einzufinden.

,Republikanischer Gruss! :

,Der Landammann, Prisident des Vollziehungsraths: Dolder.
,Der Generalsekretir: Mousson.“

Bs scheint indessen, dass der Vollziehungsrath der Wirkungs- und Anziehungskraft seines Ernen- -
nungsakts nicht recht trauté, wenigstens langte gleich darauf noch folgende ermunternde Privatzuschrift
des Statthalters Ruttimann an:

,Rittimann, Landesstatthalter, an Birger Custer, erwihlten Finanzminister der helvetischen Republik.
' " Bern, den 10. Juli 1802.

, Wundern Sie sich nicht, verehrungswerther Biirger, wenn der Ruf des Vaterlandes Sie in Ihrer
»Binsamkeit aufweckt; Ihr stilles Verdienst, Thre vaterlindischen Gesinnungen, Thre bescheidene Zurtick-
»gezogenheit sind dem Auge des Republikaners nicht entgangen. Er hilt es fiir Pflicht, Sie von Ihrer
»thitigen Ruhe zu einem noch thitigeren Leben aufzufordern. So wie wir werden Sie sich freuen, dass
»der provisorische, elende Zustand aufgehort, dass wir eine Verfassung, ein Vaterland wieder haben! und
,von Ihnen erwarten wir zutrauensvoll, dass Sie nicht nur bei den Wiinschen fiir das Gliick des helveti-
»schen Volkes werden stehen bleiben, sondern Thre eigenen Krifte zu dessen Wohl, wenigstens fiir eine
»Zeit, verwenden werden! T#uschen Sie die Hoffnung der wackern Méinner nicht, die seit Jahr und Tagen
»aus dem Schoosse ihrer Familien, von Weib und Kindern sich trennten, um durch die schwierigsten Zeiten
»und durch fast uniibersteigliche Hindernisse endlich ein besseres Schicksal ihren Mithiirgern zu bereiten.
»1hr schonster Lohn wird der sein, wenn Manner wie Sie, Biirger Custer, durch Annahme einer offent-
»lichen Stelle beweisen, dass Sie an den Bestand der nun einmal angenommenen Ordnung der Dinge fest
,glauben! Sie werden dadurch dem Vaterland einen grossen Dienst leisten und fiir immer sich die Ach-
»tung und Dankbarkeit aller wahren Republikaner zusichern!
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»Messmer, der wackere, biedere Mann, der Ihnen dieses Schreiben tibergibt, wird Thnen miindlich
»Alles das nachholen, was Thren Entscheid nach unserem Wunsche bestimmen wird.

»Sie werden der Aufforderung der Regierung entsprechen, Sie werden uns helfen, die neue Ver-
fassung zu befestigen. e !

,In dieser Hoffnung werde ich Sie bald miindlich meiner Freundschaft versichern kénnen und Sie
,um die Thrige bitten. :

Auch der Senator Stockar von Schaffhausen musste Custer zureden und schreibt ihm unter An-
derm tiber den Stand der helvetischen Finanzen:

»S0 schmeichelhaft indessen eine solche Wahl fiir Sie sein muss, so wird es Ihnen dennoch Nie-
,mand verdenken, wenn Sie es mehr als einmal mit sich selbst tberlegen, hevor Sie eine Stelle annehmen,
»Welche von allen Seiten mit vielfachen Schwierigkeiten umgeben zu sein scheint. Sie werden Vieles von
,dem zerriitteten Zustande unserer Finanzen gehort haben, Sie werden sich vielleicht die Sache noch
,schlimmer vorstellen als sie wirklich ist. Auch ich bin vor einigen Monaten als Mitglied der Versamm-
»lung der Notabeln mit dieser Ueberzeugung nach Bern gekommen, ich habe aber dennoch bei einer frei-
,lich nur oberflichlichen Einsicht der Lage unserer Finanzen zu finden geglaubt, dass die Sachen nicht
»50 schlimm seien als ich es gefiirchtet hatte, und dass es moglich sei, auch da noch zu helfen, wenn

,Minner von Einsichten und von entschiedener Rechtschaffenheit Hand an’s Werk legen wollen.

Cust® muss wirklich betreffs Annahme dieser Stelle grosses Bedenken getragen haben, denn er
hatte schon eine schriftliche Ablehnung bereit. Desshalb kam am 18. Juli eine offizielle Aufmunterung
vom Regierungsstatthalteramt des Kantons Sentis, die ihn besonders auf die Wichtigkeit seiner Ernen-_
nung wegen der bevorstehenden Haupt-Liquidation des National- und des Kantonseigenthums aufmerk-
sam machte.

Wie hitte wohl unser weichherziger Mithiirger noch linger widerstehen mogen, als er folgende
von schwungvoller Poesie durchwehte Stelle las: : . _

»Das helvetische Volk wird sich iiber Thr Jawort erfreuen, und Freudenthréinen wird es den Biir-
»gern vom Sentis entlocken, unbeschreibliche Wonnegefiihle werden die Gemiither Aller beleben, die von
. »Drangsalen des Kriegs und der Revolution niedergebiickt, bei der wieder aufkeimenden Hoffnung gliick-
,licherer Zeiten, einer Erholung fihig und fiir siissere Empfindungen noch empfiinglich sind. O es ist uns
,kaum denkbar, dass Sie sich den zudringlichsten Bitten, den der bessere Theil Threr Briider an Sie richtet,
»sollten widersetzen konnen. — Erfiillen Sie unsere Wiinsche und vielleicht wird schon jetzt, gewiss aber
,in spitern Jahren der friedliche Biirger den Tag Threr Abreise segnen, vom Felsengebirge herab wird
,das Jauchzen der Hirten ertonen, und aus fruchtharen Thilern werden Jubellieder des Landmannes
,erschallen.®

Diesem amtlichen Schreiben waren noch einige eigenhéindige Zeilen des Regierungsstatthalters selbst
beigeftigt, die durch ihren originellen, schlichten republikanischen Ton einen so grellen Kontrast zu dieser
farbenreichen Poesie bilden, dass ihre wortliche Wiedergahe gerechtfertigt erscheinen wird. Sie lauten:

»Biirger Minister, bester Freund! : /

»lch wiinsche Thnen tausend Gliick zum erlangten Staatssekretariat der Finanzen. Diese uner-

,wartete Wahl zeiget mir wenigst handgreiflich, dass die Providenz sich Helvetiens erbarmen will, da sie

»den Senat dahin leitet, solche rechtschaffene Minner, wie Sie sind, an das Staatsruder zu stellen. Wider-

,sprechen Sie doch dieser Providenz um Threr eigenen, zwar gerechten und billigen Bequemlichkeit willen

»nicht. Lassen Sie das Vaterland, auch das undankbare Vaterland, Threm Herzen empfohlen sein. Sie
,konnen ja in einem oder anderem Jahr wieder abtreten, wenn Thnen das Amt nicht mehr behagt.

,Bei diesem Anlass schreibt mir die Jungfer Wagner, meine ehemalige Kostjungfer in Bern, dass
»Sie Thnen ihre Kost, welche sehr gut ist, und zwei schone Zimmer antrage, wann Sie das Amt annehmen
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,wollen. Sie ist noch im namlichen Hause, wo Sie mich zu hesuchen mir das Vergniigen machten. Tch bitte
,Sie nochmals fiir das Vaterland, lieber Freund, und bin his in Tod :
,1hr ergebenster Freund Gschwend, Regierungsstatthalter.

Endlich, den 22. Juli, antwortet Custer:

,An Landammann und Vollzichungsrithe der helvetischen Republik!

, Wann mich irgend etwas tberraschte, so war es der Ruf, den Sie mir mit ihrer verehrl. Zuschrift
,ankiindigen, die Ernennung zum Staatssekretariat der Finanzen unserer Republik.

, Voll Sehnsucht, wieder in die Ruhe zuriickzutreten, aus der mich nur die letztverlebten Jahre durch
,mehrere abwechselnde Aemter herausrissen, musste es meinem Herzen empfindlich werden, durch die Auf-
oforderung zu einer der wichtigsten und miihevollsten Stellen unseres liehen Vaterlandes meine Wiinsche
,auf einmal vernichtet zu sehen; noch niederbeugender wiirde mir der Gedanke werden, durch die Unkunde
»des mir bevorstehenden Fachs vielleicht das nicht leisten zu konnen, was erwartet wird; dann dass weder
oder gute Wille, zu niitzen, noch die redlichen Gesinnungen, rechtschaffen zu handeln, nicht hinreichen,
»allen denen Pflichten zu entsprechen, die mit diesem wichtigen Beruf gepaart gehen, dessen hin ich nur zu
»Sehr bewusst; wann ich dann aber auch erwige, was man ‘Alles dem Vaterland zu thun schuldig ist, dass
,man durch Zutrauen viel Gutes wirken kann, und dass dureh den Rath der wiirdigen Minner, an deren
»Seite man das Glick hat, gestellt zu werden, manch’ Schwieriges geebnet werden kann, dann fiihle ich
,mich freilich wiederum aufgemuntert, ja geneigt, mitzuarheiten fiir das Wohl des Vaterlandes.

»Ich unterziehe mich also dem Ruf, welche Ueberwindung es mich auch immer kostet, jedoch mit
»dem Vorbehalt, dass ich mich fiir keine hestimmten Jahre verpflichte und dann diese neue Laufbahn nur
»insofern begimfe, als ich durch nihere Kenntniss derselben glauben darf, derselben vorstehen zu konnen.

»In der Hoffnung, dass mir diese Bedingnisse gewihrt werden, reise ich noch diese Woche mit Biir-
»ger Senator Messmer ab, um unter dem Beistand Gottes meine Stelle anzutreten. s

Gruss und Hochachtung. ¢

Wirklich reiste er mit seinem zum Senator ernannten Freunde J. L. Messmer den 28. Juli von
Rheineck ab und kam den 29. in Bern an. Kaum war er im Hotel abgestiegen, als auch schon die in
Gschwend's herzlicher Zuschrift vorléiuﬁg avisirte Kost- und Wohnungsofferte in Form eines Billets von
Mile. Wagner dahergeflogen kam; aber dieses Billet war — einem neuernannten Finanzminister gegentiber
unehrerbietig genug — auf den Riicken einer ordiniren Spielkarte hingekritzelt. Hiitte wohl ein monarchi-
scher Kammerdiener einen solchen Verstoss gegen die Etiquette und den Anstand auch so ruhig hingenom-
men, wie es hier ein republikanischer Minister gethan, der diesen handgreiflichen Beweis von liberté et éga-
1ité als Kuriosum sorgfiltic unter seinen Papieren aufbewahrt hat?

Den 1. August 1802 trat Custer sein Amt an, um es am verhidngnissvollen 18. September in Folge
der schwierigen Zeitumstinde schon wieder niederzulegen. Eine kurze Amtsdauer von hiochstens 7 Wochen,
aber welche fieherhafte Thitigkeit, welchen wahren Bienenfleiss entwickelte er da! Es ist beinahe unglaub-
lich, welch’ grosse Arbeit in so kurzer Zeit durch seine Hinde gegangen.

Das Finanzdepartement zerfiel in 6 Bureaux, deren jedes seine 5—10 Angestellte hatte, nimlich
1. das Bureau des Steuerwesens, 2. des Rechnungswesens, 3. der Salzregie und Postverwaltung, 4. der Do-
minen- und Klosterverwaltung, 5. der Zehnten und Grundzinse und 6. des Zollwesens. Alle Einnahmen
flossen in das Nationalschatzamt, welches hinwiederum alle Ausgaben bestritt. Die erste Arbeit Custer’s
war eine tabellarische Zusammenstellung der Staatseinkiinfte und Staatsausgaben vom Jahre 1801, um dar-
nach das Budget zu regliren. Unter den Einnahmen, die etwas iiher 5 Millionen alte Schweizerfranken
betrugen, waren die betrichtlichsten diejenigen der Salzregie mit Fr. 534,000, der Einregistrirung und
Handéinderungsgebiihren mit Fr. 509,000, der Zehnten-Auslosung mit Fr. 440,000 und des Zolles mit
Fr. 318,000; die bedeutendsten Ausgaben waren fiir das Departement des Innern 1%/, Mill. Fr. und fiir das
Kriegsdepartement 11/, Mill. Fr. Am meisten Zolleinnahmen lieferte der Kanton Leman mit Fr. 66,000, am
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wenigsten der Kanton Oberland mit Fr. 240. — Eine weitere Arbeit des neuen Finanzministers war ein
sehr einlissliches Referat tiber eine von den Biirgern Mohr und Steiger gestellte Offerte, den Salzhandel
pachtweise zu iibernehmen fiir die jihrliche Summe von Fr. 400,000. Aus diesem Referate, in welchem er
die Offerte warm befiirwortete, erhellt, dass das Salz, das vorher noch theurer gewesen, in Folge des Pacht-
vertrages in den Grenzgebieten um 4 kr. und im Innern der Schweiz um 41/, kr. das Pfund verkauft werden
musste. — Jede Woche hatte das Schatzamt Rechnung abzulegen. Aus diesen 6 Wochenrechnungen seiner
‘Amtsdauer, die alle noch schon geordnet bei einander sind, ist als bemerkenswerth zu notiren, dass von Zeit
zu Zeit eine Summe von Fr. 1000 an den franzosischen Generalstab unter der Rubrik ,Geheime Ausgaben*
aufgefiihrt ist.

Wihrend Custer’s Amtsverwaltung gelangten nicht weniger als 375 Briefe an das Finanzdeparte-
ment. Jeden dieser Briefe trug er mit Angabe seines Hauptinhaltes sammt dem darauf ertheilten
Bescheid in ein Verzeichniss ein. Sehr viele derselben beziehen sich auf den manchenorts schwunghaft
betriebenen Salzschmuggel, andere auf die Katastervermessungen, die in allen Kantonen auf Kosten der
Gemeinden vorgenommen wurden und desshalb viele Exekutionen und viel boses Blut verursachten;
andere wieder enthalten Gesuche um Erlass der Handinderungssteuer und des Zehnten. Es mogen hier
einige Beispiele folgen: >

Die Verwaltungskammer von Freiburg zeigt an, wie das Kloster Maigrange von einem Gldubiger
exequirt werden wolle und ersucht, dem Einhalt zu thun. — Bescheid: Sie sollen Geld aufnehmen und
ihre"Schulden zahlen.

* Der Obereinnehmer von Bellinzona beschwert sich iiber Ungehorsam gegen alle Befehle und trigt
auf Truppen an. — Bescheéid: Dem Statthalter wird geschrieben, dass er die Truppen verweigere. .

Die Verwaltungskammer vom Sentis fréagt an, ob dem Rheinthal wieder drei Kreuzer weniger
auf den Wein genommen werden soll. — Bescheid: Der Zehend soll drei Kreuzer unter'm Lauf berechnet
werden.

Der Vollziehungsrath zeigt seinen Beschluss an, dass zwischen Zirich und Chur kiinftig zwei-
malige Postverbindung in der Woche stattfinden solle etc.

Den 21. August verordnete der Senat, dass der jihrliche Gehalt fir jeden der fiinf Staatssekretire
auf Fr. 5000 nebst Fr. 1000 fir Wohnungsentschidigung gesetzt sei.

~ Den 1. September wurde der Finanzminister beauftragt, dem Vollziehungsrath eine Uebersicht
iiber die Bediirfnisse und Einnahmen des laufenden Monats vorzulegen. Aus dieser ergab sich ein Ueber-
wiegen der Bediirfnisse um Fr. 134,000, zu deren Aufbringung er keinen andern Rath wusste, als die
Dekretirung einer Kriegssteuer. - .

‘Wihrend Custer eben mit dem Entwurf eines Vertrages beschiftigt war, laut welchem das Bank-
haus Jean Baptiste Catoire in Paris sich anheischig machte, der helvetischen Regierung wochentlich
Fr. 40,000 vorzuschiessen, freilich nur gegen Hinterlage derjenigen Fonds, welche die ehemaligen
Regierungen von Bern und Ziirich auf der Bank von England stehen hatten, — begannen jene Ereignisse
sich abzuwickeln, in Folge welcher die helvetische Regierung sich zur Flucht nach Lausanne entschloss.

Kaum hatte ndmlich Frankreich seine letzten Truppen aus Helvetien zurtickgezogen, so gihrte
der Aufstand in den Urkantonen und hald darauf in Glarus, Appenzell, Zirich, Baden, Oberland und
Bern selbst, wo der geheime Bund der ,schweizerischen Verbriiderung ¢ zur Einfiihrung der alten
Ordnung zu Stande kam. Die Regierungstruppen wurden den 27. August im Gefecht an der Rengg von
den Unterwaldnern iberfallen und mit Verlust zuriickgeschlagen. Auch im Rheinthal rumorten die
hitzigen Demokraten unter Anfiihrung des Prisidenten Eichmiiller von Altstitten und veranstalteten
eine Konferenz von Gemeinde-Abgeordneten in Berneck, um aus dem Rheinthal einen eigenen demokra-
tischen Kanton nach dem Muster der Urkantone zu bilden. Eichmiiller suchte hé,rtnackig auch Rheineck
fiir seine Pline zu gewinnen; aber Rheineck lehnte fest und wiederholt ab, sich auf die in Bern weilen-
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: den Biirger Finanzminister Custer und Senator Messmer, derzeit Truppenkommandant in der helvetischen
Hauptstadt, berufend; so lange diese auf ihren Posten verharren, bleibe Rheineck der Regierung treu;
welche jene Ménner erwihlt habe.

Immer bedenklicher wurde die Lage der Regierung, besonders als Ziirich ihrem General Ander-
matt seine Thore schloss und nun die Aufstindischen, durch diese Vorginge ermuthigt, unter Rudolf
von Erlach sich rings um die Hauptstadt sammelten und den helvetischen Truppen den Weg nach Bern
abschnitten. In der Nacht vom 13. auf den 14. September wurde Landammann Dolder von zwei Minnern
in seiner Wohnung fiberrascht, zur Unterschreibung einer Demissionsakte gezwungen, in einer Kutsche
nach Jegistorf abgefiihrt und dort der Aufsicht des Patriziers Stiirler tiibergeben. w

Hierauf reichte auch Custer noch am gleichen Tage dem Senate folgendes Entlassungsbegehren
ein, welches am 15. September durch den Landesstatthalter Riittimann vorgelegt wurde:

,Als der Ruf der Regierung an mich erging, dem Vaterland zu dienen, so war es zu einer Zeit, in
,einem Augenblick, wo jeder redliche Schweizer die Riickkehr der Ordnung, der Ruhe, des Friedens gﬁaubte, !
,glaubte aus dem provisorischen Zustand in einen gesetzlichen iiberzugehen, sich verpflichtet filhlte, mit-
,zuwirken, das allgemeine Beste zu befordern, nichts von sich abzulehnen, was auf dieses Ziel fihren konne;
,nur diese Ansicht der Dinge konnte mich bereden, die Stelle anzunehmen, die ich nun seit dem 1. Augstmonat
— ,bekleide. Wie sehr hat sich aber in so kurzer Zwischenzeit die Lage meines lieben Vaterlandes verindert;
Jjust das Gegentheil von dem, was man hoffte, ist unser trauriges Loos geworden, unser Schicksal ist
.schwankender als je, bei diesem Wechsel ist meine Stellung nicht mehr die nimliche, wie ich sie begann;
,ich darf mir nicht mehr schmeicheln, zu niitzen, wie ich es gehofft und beabsichtigt hatte. Durchdrungen |
,von dieser Ueberzeugung muss ich mir es ebenso sehr wieder zur Pflicht machen, das Amt in den Schooss
,der Regierung wieder zuriickzugeben, von der ich es erhielt, Thr den Dank mit aller Wirme zu bezeugen,
,den ein solcher Beweis des Zutrauens in mir erwecken musste, und fiir Sie, fiir mein liebes Vaterland die
,besten Segnungen vom Himmel zu erflehen, dies werden die Empﬁndungen sein, die mich, in meiner hius-
,lichen Hiitte zuriick, immer beleben werden.

Auf diese Erklidrung erfolgte keine Antwort, so dass Custer sich gendthigt fand, den 17. September
sie alles Ernstes zu erneuern, mit der Bemerkung, dass wenn ihm bis zum 18. Abends kein Nachfolger
angezeigt sei, er das Portefeuille sammt den Schriften in das Finanzdepartement abgeben werde. Allein
gerade an diesem Tage musste die in den letzten Ziigen liegende helvetische Regierung mit den Aufstindi-
schen die bekannte Konvention abschliessen, nach welcher sie inerhalb 24 Stunden ihre bisherige Haupt-
stadt zu riumen hatte. Mit ihren Truppen, ihrem Eigenthum und ihven Archiven zog sie nach Lausanne
ab; Custer fand sich nicht veranlasst, sie zu begleiten, sondern verliess am 21. September Bern, um sich
per Diligence nach Neufchatel zu begeben. Hier verweilte er bis zum 26. und reiste dann tber Basel und
Schaffhausen in 7 Taffen nach Rheineck zurtick, wo er, froh der abgewélzten schweren Biirde, den 2. Okto-
ber ankam. |

Dies die Geschichte der 50 Tage seines Ministeriums. |

IIT.

Nun hoffte Custer zuversichtlich, fortan mur noch seiner Familie, seinem Geschifte und seinem 1802/3
zweiten Heimatorte leben zu konnen. Aber diese Musse dauerte wenig mehr als einen Monat; denn der
michtige erste Konsul Bonaparte hatte nur deswegen die frinkischen Truppen aus Helvetien zuriickgezogen,
um seine eigene Vermittlung den Schweizern aller Parteien als eine dringende Nothwendigkeit, als eine
hochherzige Wohlthat erscheinen zu lassen. So erschien demn am 4. Oktober der franzosische General Rapp
in Lausanne und brachte jene Proklamation Bonaparte’s, die mit den denkwiirdigen Worten schliesst: ,Be-
»wohner Helvetiens, lebet wieder der Hoffnung. Euer Vaterland steht am Rande des Verderbens; ich will
q08 zurtickziehen. Alle Rechtschaffenen werden diese grossmiithige Absicht unterstiitzen. Jeder Verniinf-
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,tige muss sich iberzeugen, dass die Vermittlung, die ich tibernehme, fiir Helvetien eine Wohlthat jener
, Vorsehung ist, welche mitten unter so vielen Umwilzungen und Stirmen stets iber die Existenz und Un--
,abhiingigkeit eurer Nation wachte, und dass diese Vermittlung das letzte Mittel ist, die eine wie die andere
zu retten. s wiire aber ein schmerzlicher Gredanke, dass das Verhingniss denselben Zeitpunkt, welcher
,mehrere neue Republiken schuf, fiir den Untergang eines der dltesten Freistaaten bestimmt habe.

Diese Proklamation Iud den helvetischen Senat und jeden einzelnen Kanton ein, Deputirte zu einer
gemeinschaftlichen Berathung oder Consulta nach Paris abzesenden, um die Mittel anzugeben, wie Einig-
keit und Ruhe hergestellt und alle Parteien versihnt werden mochten; auch berechtigte sie alle Biirger,
welche seit 3 Jahren Landamminner oder Senatoren gewesen waren oder sonst Stellen bei der Centralregie-
rung bekleidet hatten, an dieser Consulta sich zu betheiligen.

Den 23. Oktober traf General Ney als bevolliniichtigter franzosischer Minister in Bern ein, und den
28. loste sich die Tagsatzung in Schwyz auf mit der Erklirung, dass sie zwar der Gewalt sich fiige, aber
auf das heilige Recht der Nation, sich selbst zu konstituiren, keineswegs Verzieht leiste. Schon vom 25. Ok-
tober datirt das Dekret des Senats, welches die Wahlen der Kantonsdeputirten auf den 5. November
anordnete. .

Zu diesem Zwecke versammelte sich am genannten Tage in St. Gallen die sogenannte doppelte Kan-
tonstagsatzung, bestehend aus den Volksvertretern der Jahre 1801 und 1802, zusammen 42 Ménner aus
den sechs verschiedenen Landestheilen: 7 aus Appenzell I. Rh., 4 aus Appenzell A. Rh., 11 aus der alten
Landschaft, 3 von St. Gallen, 10 aus dem Toggenburg und 7 aus dem Rheinthal, worunter 3 Rheinecker :
Biirger Heer, Bezirksgerichtspriisident, Custer, Finanzminister, und Messmer, Bezirksstatthalter.

Gewiihlt wurden mit absolutem Stimmenmehr zu Deputirten des Kantons Appenzell (wie der Kanton
Sentis damals genannt wurde) an die schweizerische Consulta in Paris: der Biirger Jac. Laurenz Custer,
gewesener Finanzminister der helvetischen Republik, und der Biirger Joseph Blum von Rorschach, Doktor
der Medizin, gewesener Landshauptmann. ,Da die Versammlung,“ so lautet das Wahlprotokoll, ,ihr volles
,Vertrauen in die Tugenden und den Patriotismus dieser Abgeordneten setzt, so ist sie weit entfernt, ihnen
,besondere Instruktionen zu ertheilen und beschriinkt sich darauf, ihnen die Sorge um das Wohl des Vater-

. ,]andes und des Kantons in’s Besondere bestens zu empfehlen.

Custer schlug die Wahl aus; aber die Versammlung drang so sehr in ihn, dass er sich endlich zur
Annalime bereden liess, jedoch nur unter der Bedingung, dass die Versammlung zu Protokoll erklire, ihn .
in Zukunft mit allen politischen Bedienungen verschonen zu wollen. . ;

Was die Personlichkeit der beiden Abgeordneten hetrifft, so war Custer nach allgemeinem Urtheil
die Hauptperson, trotzdem dass Dr. Blum, welchem das Volksvertrauen. fehlte, sich alle Miihe zu geben
schien, die hervorragende Rolle zu spielen und, die Bescheidenheit und das taktvolle Benehmen Custer’s
misshrauchend, in den amtlichen Berichten an den Regierungsstatthalter seinen Namen tiber denjenigen
seines erstgewihlten Kollegen setzte. Blum stammte urspringlich von Fussach, siedelte dann nach Ror-
schach tber, wurde Unterthan des Fiirstabtes, spielte im Jahr 1795 eine Hauptrolle im Aufstande gegen
seinen Tandesherrn- und war in Paris Mitglied des helvetischen Klubs gewesen, welechem Umstande er wahr-
scheinlich die so wichtige Ernennung verdankte. e

Bis zur Abreise der Deputirten, die am 10. November erfolgte, liefen nach vorausgegangener Auf-
forderung schon eine Menge sich widersprechender Wiinsche von Privaten, Gemeinden und Landestheilen bei
ihnen ein. So wiinschte die Gemeinde Tablat Beschrinkung der Niederlassung Landesfremder und Reduk-
tion der ,Perssionalle“ (Personal), der evangelische Kirchenrath von Altstitten parititische Besetzung der
Aemter, Innerrhoden seine Lostrennung und Einfihrung der alten Zustinde mit Verzicht auf die Hoheits-
rechte iber das Rheinthal, der katholische Theil des Toggenburgs ebenfalls parititische Besetzung der
Aemter, schliessend mit den Worten: , Wir wiinschen annebens das vollkommenste hohe Wohlsein und haben -
die Ehre, mit besonderer Hochachtung zu geharren, deren Selben Ergebenste Vorsteher und fir diesen
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Belang Beauftragte der katholischen Gemeinheit im Toggenburg.“ Das gesammte appenzellische Vorder-
land trat zusammen und iibersandte eine Hingabe, in welcher es unter andern Wiinschen auch denjenigen
aussprach, mit den St. Gallischen Landschaften vereinigh zu bleiben. — Neben diesen Wiinschen von
Gremeinden und Landestheilen liefen noch solche der verschiedensten Art von einflussreichen Privaten ein,
so von Gischwend, von Bolt, von Messmer. _ ;
Den 10. November reisten die beiden Deputirten, von dem Regierungsstatthalter Gschwend mit
den nothigen Vollmachten versehen, von St. Gallen ab und kamen den 13. in Bern an, wo die Vollmachten
vom helvetischen Minister der dussern Angelegenheiten und vom frankischen Minister” legalisirt wurden.
Zum Vergleich mit den heutigen Reisekosten mag hier bemerkt werden, dass die Miethkutsche von Rheineck
bis Bern fl. 55 nebst einem Trinkgeld von fl. 5. 50 kr. kostete. Am 14. gieng die Reise weiter iher Neuf-
chatel, Pontarlier, Besang¢on, Dijon und Melun nach Paris, wozu genau 8 Tage gebraucht wurden. Am
Tage nach der Ankunft in Paris tiberreichten Custer und Blum ihre Kreditive dem helvetischen Geesandten
Stapfer, der ihnen mittheilte, dass die Deputirten dem Konsul vorgestellt wiirden, sobald alle angelangt

- wiren. Vorliufig konnte Stapfer indessen schon andeuten, dass der Foderalismus oder das Bundessystem,

als Frankreichs Interessen zutriglicher, mehr Aussicht auf Erfolg haben werde, als das Einheitssystem.
Hierauf besuchten unsere Abgeordneten die iibrigen schon angekommenen Kantonsdeputirten, von denen
sie wiederum Gegenbesuche erhielten. Den 24. stellte Stapfer die beiden Deputirten Custer und Blum
nebst zwei andern von Ziirich und Winterthur dem frinkischen Minister Talleyrand vor, der sich begniigte,
ihnen Annéherung und Versohnung der Parteien anzurathen. Stapfer gab sich alle Miihe, dies zu Stande
zu bringen, indem er in seiner Wohnung zweimalige wochentliche Zusammenkiinfte anordnete. Sie blieben
aber ohne Erfolg und wurden bald gar nicht mehr besucht.

Volle 14 Tage wurden die schweizerischen Abgeordneten nun von der fr anklschen Regierung in Un-
gewissheit hingehalten und konnten sich nur in allerlei Muthmassungen iber die aufzustellenden Grund-
sitze einer neuen Verfassung ergehen. Unterdessen langten eine Menge Briefe aus der Heimath an, unter
andern eine Zuschrift des appenzellischen Senators Mittelholzer, worin er die Beibehaltung des Kantons
Sentis oder Appenzell in seinem damaligen Umfange ‘damit befiirwortete, dass ein so industrieller und
handeltreibender Kanton auch eine starke und wohlgeordnete Polizei haben miisse, fiir deren Funktionen

viel leichter die geeignete Personlichkeit gefunden werden konnte, als wenn die jetzt vereinigten Land-

schaften in zwei oder mehrere Theile getheilt wiirden, und dass es auch fir die Gesammtrepublik nicht
gleichgiiltig sei, ob an der Bodensee- und Rheingrenze ein starker oder ein schwacher Kanton stehe. —

‘Natiirlich wurden auch riickschrittliche Geliisle wach, wie z. B. eine Petition der Katholiken der drei

Landschaften Toggenburg, St. Gallen und Rheinthal Wiedereinfihrung der geistlichen Gerichtsharkeit
des Abtes verlangte. Kine andere Petition wiinschte Lostrennung der Gemeinden Wuppenéu, Ricken-
bach ete. vom Thurgau und deren Einverleibung in den Kanton Sentis, da sie frither schon zum Bezirk
Wyl gehort hatten.

Als am 28. Stapfer dem franzosischen Minister Talleyrand bemerkte, dass die Abgeordneten nun
vollzihlig seien und ihre Arbeit zu beginnen wiinschen, antwortete ihm jener, es konne nicht geschehen,
bevor alle dem ersten Konsul vorgestellt seien, und dann werde es ,laffaire d'un moment® sein. Endlich,
den 4. Dezember, beauftragte Bonaparte eine Viererkommission, bestehend aus den franzosischen Senatoren
Barthélemy, Roderer, Fouché und Démeunier, mit der Leitung der Consulta, die nun im Ganzen aus 63
Abgeordneten bestand, wovon 45 Unitarier und 18 Faderalisten.

Den 10. Dezember wurde die erste Sitzung gehalten und in derselben eine Ansprache Bonaparte’s
vom gleichen Tag (19. Frimaire des Jahres XI) verlesen, in welcher er eine tiberraschende Kenntniss der
schweizerischen Verhéltnisse verrieth und das Unpassende eines Binheitssystems fiir eine so vielgegliederte
Nation nachwies. Barthélemy, der diese Sitzung leitete, beauftragte Stapfer, eine Kommission von fiinf
Mitgliedern zu ernennen, welchen Bonaparte die nihern Erorterungen der Grundsitze mittheilen werde.

o3 *
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““Stapfer wihlte nun aus heiden Parteien: Riittimann von Luzern und Miiller-Friedberg von St. Gallen
* als entschiedene Einheitsfreunde, d’Affry von Freiburg, Reinhard von Zirich und Kuhn von Bern als An-
hinger des Bundessystems.

Den 11. Dezember verfiigten sich Custer und Blum zu Démeunier und Fouché, um anzufragen, ob
der Kanton Sentis oder Appenzell so bleibe, wie er sei, und erhielten die lakonische Antwort: , Vermuthlich
‘ja.® In nicht‘geringe Verlegenheit setzte sie der Umstand, dass die Kanfonal-Verfassung hier auch zur
* Sprache kam, wihrend sie immer von der Meinung ausgegangen waren, es handle sich bei dieser Consulta
“Jediglich um die Festsetzung: der Central-Organisation der Schweiz. Sie mussten desshalb den RegierﬁngS-
“statthalter Gschwend schleunigst zur Uebersendung der bisherigen Organisation des Kantons Appenzell ein-

laden, was bei den damaligen Verkehrsverhiltnissen wieder eine Verschleppung von mindestens 12 Tagen
zur Folge hatte.
Den 12. Dezember erhielt die von Stapfer ernannte Fiinferkommission Audienz beim ersten Konsul
zu St. Cloud. Mit der grossten Entschiedenheit erklirte Bonaparte, dass die Schweiz durch ihre velbchleden-
“artige Bevolkerung und ihre Bodengestaltung auf das Foderativ- oder Bundessystem und die Neutralitit
angewiesen sei, und stimmte dann das alte Lied von der franzosischen Freundschaft an, mit zornigen Aus-
fillen auf die Englinder: ,Euer bester Alliirter ist Frankreich!* sprach er unter Anderm. ,Wollt ihr
' ,gross sein, so schliesst-euch an Frankreich an und bildet zwei Departemente; die Natur scheint aber durch
- ,die um euch gehildete Kette euch zu einem eignen Staate und zur Neutralitit bestimmt zu haben. Die
»Schweiz kann fiir sich unabhiéingig sein, nicht aber in ihren Beziehungen zu Frankreich; desswegen sollt
,ihr alle englischen Emissire abweisen.“ — Die Mitglieder der Kommission wussten dennoch viel von dem
freundlichen und wohlwollenden Ton seiner Rede zu rithmen. Custer aber beeilte sich, sowohl die gedruckte

- Erklirung des ersten Konsuls, als: auch seine miindlichen Erdrterungen an die finf Kommittirten dem

Regierungsstatthalter Gschwend nach St. Gallen zu melden. — Welch’ bemiihenden Eindruck die Mit-
theilung auf diesen aufrichtigen Republikaner machte 1euchtet aus folgenden Kraftausdriicken bel eini-
gen Stellen aus seiner Antwort hervor :
,Bs lassen sich hier viele Reflexionen machen, die ich Ihnen fiir meine Person nicht verheimlichen
,will. Entweder ist:es Bonaparte Ernst, ein Foderativsystem einzufihren, oder es ist ihm nicht Ernst.
,1st es thm Ernst, so miissen die Sténde fir ihr Inneres souverin gemacht und ihnen ihre Organisation
,blatterdingen iiberlassen werden; sodann miissen die Sténde eingegrinzt sein und muss man wissen, welche
,Landschaften einen Stand ausmachen, ob Appenzell allein oder bei uns bleiben soll, ob Stadt und Land-
' ,schaft St. Gallen, Toggenburg und Rheinthal einen Stand und jede Landschaft einen solchen bilden solle.
,lch meiner Orts wiinschte, dass Appenzell alleine und die tbrige Stadt und Landschaften zusammen
,gelassen wiirden, und erst wenn dieses fixirt ist, erst dann kann man sich eine definitive Kantonsverfas-
»sung geben.“ (Gschwend scheint tiberhaupt die Appenzeller als ein schwer zu regierendes Volklein erkannt
zu haben, mit dem nicht leicht zu kutschiren sei; denn mehrmals kommt er auf den Wunsch ihrer Entlas-
“sung aus dem Verbande zuriick.) ,Das Politische,“ fihrt er fort, ,oder die auswirtigen Verhiltnisse blei-
,ben in der Disposition der Franzosen und wir missen bei einem solchen System tanzen was sie pfeifen,
,und es ist dann unsere Republik die unterthinige Magd der grossen Dame Frankreich. — Ist es Bona-
,parte nichtilrnst, wie-es ihm unmoglich im Herzen Ernst sein kann, so ist dieses System der Popanz, der
,uns schrecken und uns dahin bringen soll, uns in die Arme Frankreichs zu werfen und den grossen Konsul
20 bitten, dass wir Frankreich inkorporirt und zwei Departementer. abgeben mochten. Tch glaube also,
sum das elende Foderativsystem sowohl,. als das Inkorporiren zu verhindern, sei kein ander Mittel tibrig,
' als den Konsul nach dem Exempel. von Cisalpinien zu bitten, dass er unser Landammann oder Prisi-
- dent werden michte. Dadurch wiirde sein Ehrgeiz vollends gekront, und ich glaube sicher, er wiirde uns
,in diesem Fall nicht, gar niederdriicken und aneantiren, sondern sich eine Glorie daraus machen wollen,
“ydass er als unser Erretter vor ganz Europa erscheinen konne, und ich winschte, die Consulta, wenigstens
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»die gutdenkenden Patrioten, wiirden dahin arbeiten, welches weder von den Aristokraten, noch von den
,Demagogen als ehrgeizigen und turbulenten Leuten zu erwarten ist. Berathen Sie bei sich diese meine
,Gedanken, theilen ‘Sie dieselben guten Patrioten mit; wer weiss, ob es Thnen nicht wie mir ergeht, dass
,dieses noch das einzige Port ist, wo unser armes gelichertes Staatsschiffchen noch einlaufen kann.* —

" Die Abgeordneten antworteten hierauf, dass Bonaparte das Ansinnen, Prisident Helvetiens zu Werden,

dutchaus ablehne. , Wie lisst sich vermuthen,“ schrieben sie, ,dass er die Kriicke einer solch’ geléhm—
ten, zu einem hlossen Schattenbild herabgewiirdigten Centralregierung annehmen werde?* :

Noch lange dauerte die Ungewissheit, ob der Kanton in seinem jetzigen Umfange verbleibe oder
nicht, und hrachte stets neue Verlegenheit. In Paris wurden die Abgeordneten immer unzufriedener; in
der Heimat fanden Umtriebe aller Art statt, veranlasst durch den freilich sehr irrigen Glauben, damit
auf die schliessliche Entscheidung des ersten Konsuls einwirken zu konnen. So sprach eine den 28. Dezem-
ber ‘nach Trogen einberufene Versammlung von Ahgeordneten aus beinahe allen Gemeinden Ausser-
rhiodens den Wunsch aus, in die ehemaligen Grenzen zuriicktreten und die Landsgemeinde wieder ab-
halten zu diirfen. Zu diesem Behufe sollte eine cigene Gesandtschaft nach Paris abgeordnet werden,
um dort den zwei offiziellen Gesandten entgegenzuwirken. Schnell gab der Sekretir Jakob Lutz von
Wolfhalden dem Biirger Joh. Frdr. Custer zum Lowenhof davon Kunde, damit er seinen Bruder noch vor
der Ankunft der Appenzeller Deputirten tber diese Vorgénge benachrichtige, — eine tiberfliissige Miihe,
da die appenzellische Gesandtschaft bloss bis Bern gelangte und dort wieder umkehrte, in der richtigen
Ueberzeugung, dass sie zu Paris doch nichts ausrichten wiirde. Dass aber auch im Hinterlande viele
Freunde des Kantons Sentis waren, beweist der Umstand; dass sehon am 20. Dezember Josef Zuber von den
vier Gemeinden Herisau, Schwellbrunn, Waldstadt und Teufen bevollmichtigt wurde, auf gemeinsame
Kosten nach Paris zu reisen und den beiden Deputirten Custer und Blum eigenhiindig die Erklirung abzu-
geben, dass diese Gemeinden mit dem Kanton Sentis vereinigt zu bleiben wiinschen.

An dem gleichen Tage, an dem jene Versammlung zu Trogen stattfand, besuchten Custer und Blum
wieder die frinkischen Kommissire und vernahmen von Démeunier, dass vielleicht Appenzell von Sentis
getrennt werde, und so auch Glarus von Linth, und dass in diesem Falle die tbrigen Theile dieser beiden
Kantone mit einander vereinigt werden und Einen Kanton bilden sollten. Gegen diese Vereinigung machten
sie ihre Einwendungen wegen der zu weiten Entfernung der verschiedenen Theile von einander und wiinsch-

“ten, dass Stadt und Tandschaft St. Gallen mit Toggenburg und Rheinthal einen eigenen Kanton aus-

machen konnten ohne Verminderung, noch Vermehrung. Den 30. gieng Custer allein zu Démeunier, um
ihm nochmals die Unschicklichkeit des neuen Projektes vorzustellen; aber Alles was er sagte, was er
vorbrachte, fand keinen Eingang; nur so viel erhielt er zur Antwort, dass noch nichts entschieden sei.
Schon vorher hatten die beiden Deputirten nach Auftrag einen neuen Verfassungsentwurf fir den
bisherigen Kanton Sentis ausgearbeitet und ihn am 18. Dezember an Démeunier iiberreicht. Auch an
Gschwend nach St. Gallen hatten sie ihn gesandt und dafiir am 31. Dezember folgende Gratulation von
demselben empfangen: ,Ich finde mit allen Denjenigen, die bis dato Kenntniss davon empfangen haben,
»1hr eingegebenes Kantonal-Organisations-Projekt fiir hiesigen Kanton vortrefflich. Wenn Sie aber auch
,in Abgang der nothigen Hiilfsmittel tiber die Geeburt desselben viele Schmerzen erlitten haben, so erkennt
»man nichtsdestoweniger an dem schonen Kinde das Gepriige seiner edlen Viter in dem vollen Sinne des
» Wortes, und ich glaube, -dass Sie iiber dessen Dasein, wenn es das Leben behilt und gut geleitet wird,
»nichts als Freude haben werden.“
Das gute Kind starb aber nur allzu schnell; denn natiirlich stirzte die zugemuthete Vereinigung

- mit den abgerissenen Theilen des Kantons Linth, d. h. mit den jetzigen Bezirken Werdenherg, Sargans,

Gaster und See, alle bisherigen Arbeiten wieder um, und trotz ihres Widerwillens und ihrer Schrift- .
lichen Eingabe an den ersten Konsul selbst mussten die Deputirten diese neue Grundlage fiir ihren Ent-
wurf annehmen. Alle Einladungen zur Heerschau, zu glinzenden Diners bei General Rapp und anderen

i
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einflussreichen Personen vermochten nicht, ihnen die bittere Pille zu versiissen, besonders als am 14. Ja-
nuar Démeunier ihnen die Weisung zukommen liess, fiir den-neuen Kanton St. Gallen (hier kommt dieser
Name bei den Pariser Verhandlungen zum ersten Mal vor) eine neue Eintheilung nach Arrondissements
oder Kreisen von 25—2600 Seelen, gemeinschaftlich mit dem Deputirten des Kantons Linth vorzuneh-
men und dieselbe innert 24 Stunden fix und fertig einzugeben. Wenige Tage vorher (am 6. Januar) hatten
die zwei St. Gallischen Abgeordneten einen zweiten vollstindigen Verfassungsentwurf iiberreicht, und nun
mussten sie sich mit dem Deputirten Heer aus dem Kanton Linth dieser neuen Arbeit unterziehen. Sie
schufen jetzt 44 Kreise, den kleinsten (Rapperswil) mit 1938 Einwohnern, den grossten (St. Gallen) mit
8000. Im Uebrigen wurde der neue Kanton eingetheilt in folgende 8 Distrikte: St. Gallen, Rorschach,
Gossau, Untertoggenburg, Obertoggenburg, Rheinthal, Sargans, Utznach. Daher die acht Stibe im Kan-
tonswappen. Das Unterrheinthal bestand aus den 4 Kreisen: Thal, Rheineck, Berneck und Balgach. Der
Kreis Rheineck mit 2126 Binwohnern bestand aus St. Margrethen, das 1230, und der Stadbtgemeinde
Rheineck, die damals bloss 896 Einwohner zihlte.

Als die iibrigen Theile des Kantons erfuhren, dass Appenzell und Glarus sich lostrennen und in
ihre alten Gebiete zuriicktreten durften, da erwachten beinahe tberall dhnliche Trennungsgeliiste, und die
Deputirten wurden mit Petitionen eigentlich bestirmt. Auch die Demokraten des Rheinthals erliessen
unterm 6. Januar eine solche. Sie verlangte die Schopfung eines eigenen ,Kantons Rheinthal ¢ und
bedeckte sich mit vollen 23 Unterschriften, von denen diejenige des Prisidenten Thurnherr in Oberriet mit
folgendem hochpoetischem Ergusse begleitet war:

,Glick und Freud' wiinsch ich Jedermann,
: Das Gleiche wiinsch’ ich dem Vaterland.

Zugleich wihlte die Trennungspartei den Rossliwirth Graf von Rebstein zu einem besondern rheinthalischen
Abgeordneten nach Paris. In Antwort auf diesen Beschluss verwahrte sich eine mit 232 Unterschriften
versehene Adresse des entschiedensten dagegen, dass dies die Wiinsche und Ansichten der Mehrheit des
rheinthalischen Volkes wéren, sowie auch gegen alle Unkosten, die eine kostspielige Reise nach Paris ver-
ursachen konnte. Custer und Blum beschwichtigten die Aufregung mit folgendem Bescheide: , Wir geben
,uns hiermit dig Ehre, Thnen den guten Empfang Ihrer werthen Zuschrift vom 7. d. und der damit tiber-
,,maéhten Adresse zu bescheinen und Sie zu versichern, dass, wenn der uns angezeigte Deputirte dasiger
_Landschaft allhier erscheinen sollte und die Wiinsche seiner Kommittenten tiber die Schranken seiner
,Befugnisse ausdehnen wollte, wir alsdann besagte Adressen benutzen sverden, seine Anmassungen in das
,gehorige Geleis Zui'ﬁckzubringen. Genehmigen Sie diese Anzeige zu Ihrer Beruhigung und als Pflichterfiil-

,lung von Seiten unser.* — Aus einem Briefe Gschwend’s vom 14. Januar geht hervor, dass auch. die
Landschaft Toggenburg eine eigene Regierung aufgestellt wiinschte, sofern der Kanton in seine Bestand-
theile aufgelost wiirde. Es wollte demnach Alles aus den Fugen gehen.

In der Sitzung der Consulta vom 24. Januar endlich wurden aus jeder Hauptpartei finf Milglieder
7u einer weitern Kommission gewihlt, und fiinf Tage darauf hielt der erste Konsul mit diesen zehn helve-
tischen Kommissiren eine siebenstiindige Konferenz, in welcher er sich auf die freundlichste Weise mit
ihnen unterhielt und die allgemeine, sowie die Kantonalverfassungen Punlt fiir Punkt mit ihnen revidirte.
Br zeigte so viel Theilnahme und personlichen Eifer am ganzen Geschifte, dass die vier frinkischen Kom-
missire, die auch zugegen waren, voll Erstaunen behaupteten: noch nie habe Bonaparte dem wichtigsten
Staatsgeschift Europas eine solche personliche Aufmerksamkeit geschenkt. Auch fehlte es bei dieser Unter-
redung nicht an scharfen Bemérkungen, die er nach allen Seiten wie Pfeile abzuschiessen fiir gut fand.
Custer notirte sich dieselben, wie er sie aus der Berichterstattung der Kommissionen mit anhorte. Der
Konferenz folgte die offizielle Anzeige, dass der erste Konsul in der Nacht vom 23. auf den 24. Pluviose
(12. auf 13. Februar) die Redaktion der allgemeinen und der Kantonsverfissungen genehmigt habe, und
die Weisung : zur Einfiihrung der neuen Verfassungen in den Kantonen fiir jeden eine Kommission von
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sieben Mitgliedern zu wiihlen, worauf Custer und Blum fiir den Kanton St. Gallen folgende Wahlvor-
schlige machten: Regierungsstatthalter Gschwend, Prisident, Reutty von Wyl, Steinlin von St. Gallen,
Bernold von Wallenstatt, Bolt vom Toggenburg, Messmer von Rheineck und Bihler, Statthalter des
Kantons Linth. Als sie diese Wahlliste dem Biirger Usteri tiberbrachten, erfuhren sie, dass die Zehner-
kommission dem ersten Konsul bereits eine Liste eingegeben hitte, und zwar folgendermassen zusammen-
gesetzt: Reutty, Steinlin, Bolt, Zollikofer, Miiller-Friedberg, Bithler und als Prisident Custer. Usteri
bemerkte ihnen zugleich, dass Miller-Friedberg durchaus mit in Vorschlag gebracht werden miisse, indem
Démeunier sich erklirt habe, dass er sonst vom Konsul zum Prasidenten ernannt wiirde, und Bernold sei
auszulassen, weil man zum Voraus wisse, dass er nichts annehme. Sie strichen also Bernold-aus und
ersetzten ihn durch Miiller-Friedberg. Fiir sich lehnte Custer die Ernennung entschieden ab und schlug
dafiir Gschwend. vor, aber vergeblich. Die Zehnerkommission setzte den Senator Messmer an seine Stelle,
und diese Vorschlige wurden nun endgiiltig angenommen.

Auch die Wahl in die Liquidationskommission fiir Tilgung der Nationalschuld lehnte Custer ab in
folgenden Ausdriicken: ,So sehr es mich freute, meine Bitte, der Kantonalkommission entlassen zu sein,
,erfiillt zu sehen, so sehr schmerzt es mich hingegen, mich schon wieder in eine andere Kommission, in
,die der Liquidation der Nationalschuld, ernamset zu wissen. Die Griinde, die mir -es zur Pflicht
,machten, jenen ersten Ruf von mir abzulehnen, sind die ndmlichen und noch stirker, die mich bewe-
,gen, auch diesen zweiten Antrag mir zu verbeten; ich will sie nicht wiederholen. Ich nehme kein offent-
»liches Amt mehr an, trete in meine hiusliche Ruhe zuriick; diese Erklarung machte ich schon der Kan-
,tonstagsatzung, bevor ich anher reiste. Ich glaube, die Pilichten gegen mein Vaterland erfillt zu haben
,dadurch, dass ich mehrere Jahre mich seinem Dienst unentgeltlich widmete; nun bin ich es mir und
»den Meinigen schuldig, fiir mich auch zu sorgen, meine Fortuna zu retten, die der Krieg sehr geriittelt hat.

Den 21. Februar wurden simmtliche Deputirte dem ersten Konsul feierlich zum Abschiede vorge-
stellt. Bei diesem Anlasse hielt der zum ersten Landammann der Schweiz ernannte d’Affry von Freiburg
eine passende Anrede, und Bonaparte in seiner Gegenrede gab Allen noch die wichtige Mahnung mit auf
den Weg, dass die Unabhéngigkeit der Schweiz nunmehr nur von ihrer Einigkeit abhange. Dann hesprach
er sich noch mit Jedem, bewies eine ,ausserordentliche Herablassung “ und entliess sie, nachdem die
Audienz eine volle Stunde gedauert hatte.

So war nun das wichtige Werk der Mediation vollzogen, das der Schweiz, deren Bevormundung
von Seite Frankreichs freilich nicht in Abrede zu stellen war, doch eine mehr als zehnjihrige Ruhe
brachte, wihrend welcher die 19 Kantone unter dem Lirm von Kriegen, die ganz Europa durchtobten,
sich verhiltnissméssig ungestort entwickeln und gemeinsam das grosse Werk der Bruderliebe, den Linth-

" kanal, zur Ausfihrung bringen konnten. Zwar wurden viele Hoffnungen- getiuscht und bliehen viele

Wiinsche unerfiillt; aber wie sich in Hinsicht der allgemeinen Verfassung die Unitarier damit trosteten,
dass den Priitensionen der Aristokraten ein krﬁftiger' Riegel gestossen war, so konnten sich speziell im
Kanton St. Gallen die eifrigen Anhdnger des Sentis damit zufrieden geben, dass alle weitern Trennungs-
geliiste der damaligen Demokraten ein- fiir allemal abgewiesen waren.

Den 23. Februar reisten Custer und Blum von Paris ab und gelangten tiber Troyes, Langres, Basel
und Schaffhausen am neunten Tage in ihre Heimat zurtick, wo sie der durch Gschwend wieder zusammen-
berufenen Kahtonétagsatzung, von der sie seiner Zeit gewahlt worden waren, unverziglich detaillirten
Bericht tiber ihre Mission abstatteten. Das Protokoll sagt hiertiber Folgendes: ,Birger Custer nahm das
,Wort und erstattete der Versammlung einen umstindlichen schriftlichen Bericht, der von Tag zu Tag, so
»lange ihre Sendung dauerte, fortlief und bis in den kleinsten Detail eingriff, auch die unzweideutigsten

- ySpuren ihrer unverdrossenen Arbeit, ihrer genauesten Aufmerksamkeit ,auf alles Vorgegangene, sowohl

,die Kantonal- als Centralverfassung, die daselbst festgesetzt worden ist, betreffend, deutlich zeigte. Hie
,und da wurden noch besonders wichtige Gegensténde, sowohl von dem Birger Blum, als dem Biirger
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»Custer mit der moglichsten Umstindlichkeit und Klarheit erzihlt, auch die verschiedenen Beie.ge vor-
,gezeigh und die interessantesten abgelesen, so dass der Versammlung nichts verborgen blieb, was der
,wiirdigen Deputirten Bemithungen zum Glick und Heil unseres Vaterlandes iiberhaupt und des Kantons
,inshesondere' hetroffen haben. Endlich legte dann Biirger Custer der Versammlung die Deputatschafts-
,kosten dar, die mit Inbegriff der ihnen bestimmten Entschadlcunv und allen Ausgaben nur die missige
,Summe von 3431 fl. 29 kr. ausmachen. : /
,S0 endigte sich diese in allen Hinsichten so interessante Relation, nachdem die Deputirten meh-
,Tere Winke iiber die Nothwendigkeit heigefiigt haben, die eine Einigkeit in unserem his anhin durch Par-
,teigeist so zerrissenen Vaterland gebieten, nebst einer kurzen Schilderung der traurigen Folgen, die aus
,dem Gegentheil ohnfehlbar entspringen miissten. — Die Versammlung, durchdrungen von dem Gefiihle
,des Dankes fiir die Aufopferungen, mit welchen diese beiden Deputirten sich dem Interesse des allgemeinen
, Vaterlandes und des Kantons gewidmet, fiir die Anstrengungen und Geschicklichkeit, mit der sie ihre
,Mission ausgefiihrt, und fir ihre angewendete Sparsamkeit in allen Theilen ihrer Ausgaben, beschloss
,hierauf einstimmig, dass die Deputirten Custer und Blum sich um-das Vaterland und ganz besonders um
,den Kanton verdient gemacht und den Dank und die Achtung jedes rechtschaffenen Biirgers sich erworben
,haben. Endlich wiinscht die Versammlung den zurtickgekehrten Deputinten alles mogliche Wohlergehen,
,und empfiehlt denselben zugleich die Sorge fiir das kiinftige, von ihnen vorbereitete Wohl des Kantons auf’s
, Lebhafteste.* ;

-

IV.

Es wiire wahrlich, nach den oben geschilderten Vorgingen, fiir Custer keine grosse Dosis Ehrgeiz
erforderlich gewesen, um wihrend einer Reihe von Jahren im Kanton die erste politische Rolle zu spielen;
aber selbst dieses geringe Quantum besass er nicht, sondern zog es vor, in untergeordneteren Verhiltnissen
dem engern Vaterlande fernerhin seine gemeinniitzigen Dienste zu widmen. Wirken, ohne zu glinzey,
dies schien sein Wahlspruch zu sein.

Im April in den neuen Grossen Rath gewihlt, bewihrte er sich soglelch ohne es zu wollen, als
eines der einflussreichsten und hervorragendsten Mitglieder desselben. Er wurde in die Kommission
gewihlt, die ein eigenes Geschifts- und Polizeir eglemen‘n zu berathen hatte ferner in diejenige fiir Orga-
nisation des Appellationsgerichts und in die fiir Bestimmung der Befugnisse der Friedensrichter. In der
gleichen Session waren die Deputirten zu bestimmen, welche den Kanton an der ersten Tagsatzung der Me-
diationszeit zu vertreten hatten. Die Wahl fiel auf Landammann Miiller-Friedberg als Gesandten und auf
J. L. Custer als Gesandtschafts- oder Legationsrath: Dieser Gesandtschaft wurden in Anbetracht des Um-
standes, dass man einer Neugestaltung der Schweiz entgegengieng, tiber eine ganze Reihe von Gegenstinden
sehr genaue Instruktionen mit auf den Weg gegeben. Wir heben von denselben nur diejenigen tiber die Ka-
nalisirung des Linthstroms hervor, da sich Custer dieses Unternehmens, des wichtigsten und segensreichsten
Triedenswerks der Mediationszeit, mit besonderer Wirme annahm. Die Instruktion lautet wortlich: ;Da
,dermit jedem Jahr sich hiufende Schutt, den der Linthstrom mit sich fiihrt, den Abfluss des Wallen-
,statter Sees immer mehr und mehr hemmt, wodurch nicht nur die blihendsten Wiesen und Felder der
,Distrikte Utznach und Sargans bereits schon zu Moriisten umgeschaffen wurden, sondern ganzen Ort-
,schaften, so nicht schleunige Hiilfe geleistet wird, der augenscheinliche Untergang bevorsteht, indem das
,Uebel einen solchen Grad erreicht, welchem nur noch mit gemeinsamer Anstrengung kann gesteuert
,werden, so ist der Kanton Glarus mit uns einverstanden, diesen Gegenstand hei der Tagsatzung in eben
,dem Augenblick, wo sich die jetzige Ordnung der Dinge konsolidiren soll, in Bewegung zu bringen und
,Alles anzuwenden, damit sich die Kantone entweder zu direkten Beitrigen verstehen -oder indirekte
,Quellen aufgesucht werden, deren Ertrag unter Aufsicht der Centralgewalt zu diesfilligen zweckméssigen
,Arbeiten verwendet werden sollte?

tiiw




17

, Unsere Gesandtschaft wird daher zur Erzielung dieses heilsamen Endzweckes kriftigst mitwirken,
,welches um so unbedenklicher geschehen kann, da desshalb doch den tibrigen Distrikten des Kantons
,keine Verpflichtung aufgelegt werden soll, welche nicht auch die iibrigen Kantone eingehen wiirden.

,Der Kleine Rath bereitet indessen dem Antrag sowohl bei dem Landammann der Schweiz, als bei den
,Kantonen und wo es erspriesslich sein konnte, den erhiltlich giinstigen Eingang vor.*

Den 29. Juni reisten Miller-Friedberg und J. L. Custer mit ihrem Sekretir, dem Biirger J oh
Conrad Custer, in einem .vierspinnigen Wagen, ein Weibel in den Kantonsfarben voraus, von St. Gallen
ab. In Ziirich besuchten sie die franzosischen Generdle Barbon und Serras und beklagten sich bei ihnen
iiber den vertriebenen Fiirstabt von St. Gallen, der mit grosser Hartnickigkeit alle Giiter, Gebdude,
Gefalle ete., sowie die geistliche Jurisdiktion des Stiftes zuriickverlangte, wortiber jene ihr lautes Miss-
fallen Ausserten. Nicht weniger ungehalten sprach sich in Bern der franzosische Gesandte, General Ney,
iiber das Benehmen des Abts von St. Gallen aus, als ihm die St. Gallischen Abgeordneten ihre Aufwar-
tung machten.

Auf der ganzen Reise wurden sie nirgends kostenfrei gehalten, wohl aber der Weggelder enthoben,
und das Militdr prisentirte ihnen hin und wieder das Gewehr, jedoch nicht iberall. Bei ihrer Ankunft in
Freiburg, am 3. Juli Mittags, empfieng sie ein hiezu bestellter Biirger und begleitete sie sogleich in die
von der Regierung ihnen zugedachten Wohnungen. Nachmittags besuchten sie den ,Herrn* Landammann
d’Affry und dann auch den zweiten Schultheissen von Freiburg, den Herrn Techtermann. Um 4 Uhr ver-
sammelten sich simmtliche Herren Ehrengesandten zu einer Sitzung, in welcher beschlossen wurde, dass
die Legationsriithe den Sitzungen zwar beiwohnen mogen, doch ohne weder entscheidende noch bera-
thende (!) Stimmen zu haben. Auch bestimmte man die provisorische Rangordnung fiir den Aufzug des
folgenden Tages durch das Loos, wobei es fiir St. Gallen Nr. 4 traf. Ein Antrag, dass die alten 13 Kantone
vorangehen sollten, war zuerst durch die Einwendungen der neuen Kantone, denen der Landammann bei-
pflichtete, beseitigt worden.

Den 4. Juli versammelte man sich bei Landammann d’Affry um 9 Uhr Morgens. Von seiner Woh-
nung bis zur Kirche St. Nicolas, wohin der Zug sich begab, paradirte das Militar in zwei Reihen. Unter
dem Donner der Kanonen und dem Schall vortrefflicher Musik setzte sich der Zug in Bewegung. Der
Landammann eroffnete denselben unter Vortritt eines Heroldes und einer mit Harnischen gepanzerten
Leibwache. Thn begleiteten die Ehrengesandten von Freiburg und mehrere Mitglieder des Kleinen Rathes;
hierauf folgten die Ehrengesandten und Legationsrithe der iibrigen Kantone in der nach dem Loos
bestimmten Ordnung, begleitet jeweilen von ihrem Sekretire und dem Weibel in den Kantonsfarben. In
der Kirche angelangt, nahm der Landammann im Chor auf einer erhohten Stelle seinen Platz ein; ihm zur
Rechten setzten sich der Schultheiss von Freiburg und General Ney mit seinem Gesandtschaftspersonal,
zur Linken ein anderes Mitglied der Regierung von Freiburg und die Gtesandten von Spanien und Cisalpi-

~nien; auf beiden Seiten endlich bildeten die Ehrengesandten in etwelcher Entfernung einen Kreis; die

Legationsrithe setzten sich hinter ihre Gesandten, die Sekretire hinter jene und zuhinterst wieder die.
Weibel aller Kantone.

Der Landammann erdffnete die Sitzung mit einer sehr langen Rede, erklarte, dass nun seine ausser-
ordentlichen Vollmachten ausgelaufen seien, dass er von den bezogenen Geldern Rechnung ablegen werde,
setzte die Verhiltnisse mit fremden Michten und Firsten auseinander, ermahnte zur Eintracht, zur Ver-
gessenheit des Vergangenen, und erklirte die Mediationsakte als einzige Richtschnur der schweizerischen
Behorden. Nach ihm nahm General Ney das Wort, versicherte die Versammelten des Wohlwollens Frank-
reichs, empfahl ihnen die piinktliche Beobachtung der Mediationsakte und &usserte sich, dass er Antriige
zu einer Defensivallianz und zu einer Militdrkapitulation zu machen habe. Dann folgten der Reihe nach
die Ehrengesandten der 18 Kantone mit der sogenannten ,eidgenossischen Begriissung“, d. h. einer allge-
meinen Anrede an die Tagsatzung im Namen des betreffenden Kantons. Nachdem alle diese Reden ange-
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hort worden waren, dankte der Landammann dem frinkischen Gesandten fiir seine Eroffnungen und hob die
Sitzung auf. Die ganze Versammlung gab ihm wieder das Geleite bis zu seinem Hause. Noch einmal stellte
man sich hier auf, noch einmal dankte d’Affry allen Theilnehmern; dann zog sich Jeder in seine Wohnung
zuriick. — Nachmittags besuchten Miiller-Friedberg und Custer den spanischen, den italienischen und den
friinkischen Gesandten. Mit Ersterem kamen sie auf den schon manche Jahre verbotenen Transit der Kauf-
mannsgiiter durch Frankreich nach Spanien zu reden; er schien die Eroffnung gut aufzunehmen und geneigt,
mitzuwirken, wenn sich eine giinstige Gelegenheit zur Anhandnahme dieses Geschiifts zeigen sollte.

Dies das Wesentlichste von den Eroffnungsfeierlichkeiten. Von den eigentlichen Verhandlungen
selen hier nur diejenigen erwihnt, bei welchen J. L. Custer betheiligt war. ‘

Im Verlaufe der Geschiifte wurde er in die Kommission fir Regulirung des Salzwesens gewihlt,
welche den Grundsatz aufstellte, dass nach Ablauf des von der helvetischen Regierung abgeschlossenen Salz-
vertrages die freie ,Besalzung“ jeglichem Kanton zu iiberlassen sei; freilich blieh diese Freiheit dadurch sehr
beschriinkt, dass die Schweiz in ihrer Gesammtheit sich verpflichten musste, jihrlich mindestens 200,000
Zentner aus Frankreich zu beziehen, was fiir die dstlichen Kantone, die nun das wohlfeilere bayerische Salz
nicht mehr kaufen durften, eine driickende Last war. Ferner kam Custer in die Kommission fiir Priifung
des Postwesens, auf deren Antrag dieses als Regal und Eigenthum jedes betheiligten Kantons erklart,
jedoch den Kantonen Bern, Basel, Zﬁrich, Schaffhausen und St. Gallen zur Verwaltung tberlassen wurde.

Grosse Schwierigkeiten und ein ernstliches Zerwiirfniss brachte die Forderung Ziirichs: alle ehema-
ligen Nationalgiiter, d. h. den Staatshesitz in der frither ihm zugehorigen, nun dem Kanton St. Gallen
einverleibten Herrschaft Sax zuriick zu erhalten. Diesem Beispiele folgend reklamirte auch Glarus seine
frithern Doménen in Werdenberg und drang darauf, dass St. Gallen die provisorische Verwaltung der-
selben abtrete und die im Archive zuriickgebliebenen, davauf beziiglichen Schriften aushiindige. Ver-
gebens verwahrte sich St. Gallen gegen dieses Ansinnen mit Berufung auf die Mediationsakte, welche in
Art. XTIT ihrer Uebergangshestimmungen eine fiir diesen besondern Fall allerdings nicht ganz klare
Bestimmung iiber die Nationalgiiter enthielt. Der Entscheid der Tagsatzung fiel unginstig aus. Da
wagten die St. Gallischen Abgeordneten einen letzten Schritt, der ausserordentliche Sensation unter den
ithrigen Standesdeputirten hervorrjef : sie verwahrten sich nicht bloss zu Protokoll gegen den Entscheid
der Tagsatzung, sondern sie riefen auch die Vermittlung des grossen Protektors in Paris an.*) Das war
eine Aufregung, als diese Angelegenheit einige Wochen spiter wieder zur Sprache kam! Von allen Seiten
mussten Miller-Friedberg und sein Legationsrath die hirtesten Vorwiirfe gegen ihr Vorgehen entgegen-
nehmen, das mehr als ein Gesandter geradezu als Verrath an der schweizerischen Selbststindigkeit bezeich-
nete. Beseitigung der St. Gallischen Verwahrung aus dem Protokoll, eine Beschwerdenote an den ersten
Konsul wurden vorgeschlagen. s blieb indess zuletzt mit 12 Stimmen bei einer Erklirung zu Protokoll;
dass das Benehmen St. Gallens von der Tagsatzung misshilligt worden sei. Einzig die waadtlindischen bA,__bn'
geordneten hatten sich bei diesem Sturme ihver St. Gallischen Kollegen angenommen und in ihrer Anru-
fung des Vermittlers fiir Auslegung einer Bestimmung der Vermittlungsakte nichts Ungehoriges erblicks.

Einen #dhnlichen Span, wie denjenigen tiber die Doménen, hatte St. Gallen mit Ziirich in Bezug auf
das Kollaturrecht, d. h. die Besetzung der evangelischen Pfriinden im Rheinthal. Allerdings hatte Ziirich
dieses Recht in dem frithern Unterthanenlande ausgeiibt; allein Custer setzte mit einer hesondern Denk-
schrift an die Tagsatzung die Anerkennung des Grundsatzes durch, dass dasselbe gleich allen andern
Hoheitsrechten an die neue Kantonsregierung iibergegangen sei und dass daher keine andere Kantons-
regierung bei Besetzung erledigter Pfriinden im Kanton St. Gallen mitzusprechen habe. — Von der wei-

#) «Sie schickten eine Schrift an den ersten Konsul, um seinen Beistand wegen der gegen ihren Kanton
ausgefallenen Decision in der hekannten Streitsache mit Zirich und Glarus zu reklamiren.» (Allg. Zeitung Nr. 230,
Jahrgang 1803.) ;
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tern Thitigkeit Custer’s in Freiburg bleibt noch zu erwihnen, dass er auch als erstes Mitglied der Kom-
mission fiir Priifung der vom Landammann abgelegten Rechnung fungirte.

Als am 27. September Miiller-Friedberg und Custer noch einen Abschiedsbesuch hei General Ney
machten, erklirte sich dieser in Bezug auf das Kloster St. Gallen dahiﬁ, es sei der Wille des ersten Kon-
suls, dass Alles, was dem Firsten und Kloster St. Gallen sowohl dies- als jenseits des Rheing gehort habe,
nunmehr dem Kanton St. Gallen zugehore; denn so wie der First aufgehoit habe, Herr seines Landes zu
sein, so sei an seine Stelle der Kanton getreten, gegen welchen der Fiirst die Stellung eines Unterthanen
einzunehmen habe; ganz das Gleiche bemerkte er auch gegentiber Ziirich und Glarus in Bezug auf die
Domiinen in Sax und Werdenberg.

Als wichtigstes Ergebniss dieser an Verhandlungen reichen Tagsatzung, welche vom 4. Juli bis
27. September bei einander gewesen war, brachten die St. Gallischen Gesandten einen Allianzvertrag sammt
Militarkapitulation mit Frankreich nach Hause. Custer empfahl diesen Vertrag dem St. Gallischen Grossen
Rathe mit folgenden Worten zur Ratifikation: ,Die Schweiz steht schon seit mehreren Jahrhunderten in
,enger Verbindung mit Frankreich, ihre beiderseitige politische Existenz, ihre Lage, ihre gemeinschaft-
ylichen Vortheile luden beide Staaten zu Biindnissen ein, die mit andern benachbarten Méchten nicht so
,glnstig zu erzielen gewesen wiaren. Schon gleich anfinglich ihrer Verbriiderung errichteten sie einen
,ewigen Frieden und befestigten denselben immer mehr von Zeit zu Zeit durch Erneuerungen bestimmter
,Biindnisse, nie wichen sie von einander ab, als insofern andere Zeitumstinde oder gegenseitiger Nutzen
,eine Abénderung gebot. In diesem Geist und Sinne ruhten die Verhdltnisse zwischen der Schweiz und
,Frankreich bis zur Revolution, die dies Reich ergriff und sich auch auf unsern Boden fortwilzte. Nach
»Massgabe der Verschiedenheit der Grundsitze, die nunmehr in Umlauf kamen, verinderten sich auch die
,Grundlagen eines neuen Biindnisses; statt selbiges auf die blosse beidseitige Defension cinzuschrinken,
yentstund ein Schutz- und Trutzbiindniss, mit Bedingnissen gepaart, die nur das Bewusstsein des Mich-
,tigeren dem schwichern Bundesgenossen aufbiirden und der damalige Zeitgeist uns zumuthen konnte.

,Das nur zu lebhafte Gefiihl des Druckes jenes Vertrags musste in der Brust jedes Schweizers den
» Wunsch erwecken, denselben mit einer giinstigen Allianz wieder umtauschen zu konnen; es war dem
.erhabenen Geist Bonaparte’s vorbehalten, nebst der Wohlthat, die er uns bewies, unsern hiuslichen
o Zwist zu vermitteln und durch eine feste Staatsverfassung unserer Zwietracht ein Ende zu setzen, diese
yunsere Wiinsche zu erfiillen. Er bietet uns eine Allianz dar, auf Grundsitze zurtickgefiihrt, die, weil
»Sie sich eben den dltern Vertrigen annihert, mit unsern Wiinschen in Uebereinstimmung steht, und was
»an deren Vervollkommnung noch mangelte, das war die Tagsatzung bemiiht, durch wiederholte Vorstel-
olungen so viel moglich zu erhalten. Dass ihre Mih’ und Arbeit nicht fruchtlos war, beweist der vor
»1hnen liegende Traktat, den Alle kennen, da er in 6ffentlichen Blittern erschien und dem man allgemein
»den Beifall nicht versagen kann. Die Tagsatzung hat denselben aus voller Ueberzeugung, dass diese
,neue Allianz mit Frankreich fiir die Schweiz ehrenvoll, niitzlich und sehr wichtig sei, unterzeichnet,

sunter dem Vorbehalt der Sanktion ihrer Konstituenten; nun héingt es von Thnen ab, durch Ihre Rabifi-
,kation demselben das Siegel aufzudriicken. Ihre Klugheit priife solchen und erkenne, was Sie zur Befe-
»stigung des Wohlstandes unseres lieben Vaterlandes erspriesslich finden.*

Am 24. Oktober genehmigte dann der Grosse Rath Allianzvertrag und Militirkapitulation ,ein-

stimmig und freudig®, wie es in der betreffenden offiziellen Beka,nntmachung heisst.

: V.
~ Im folgenden Jahre 1804 wurde Custer vom Grossen Rath in die Kommission fir Loskauf des
Zehnten ernannt, und hier bewies er wieder eine grosse Sachkenntniss und einen biedern Gerechtigkeits-
sinn, der sowohl den billigen Forderungen des Zehntherrn, als auch den Wiinschen und Erwartungen des

Zehntpflichtigen mégfichst zu_entsprechen suchte. Den Vorschlag, dass die Loskaufssumme fiir den Wein-
r
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zehnten sich auf den siebzehnfachen Werth des jéhrlichen Zehntertrages helaufen solle; fand er zu hoch
gespannt, setzte ihn auf den fiinfzehnfachen Werth herab und schloss sein Gutachten mit folgenden schonen
Worten: ,Biirger Kantonsrithe! Wir sind Briider eines und desselben Kantons; lasst uns billig gegen
,einander sein, lasst uns beeifern, forthin die Freundschaft und Eintracht beizubehalten, die jeden gut-
,gesinnten Birger mit Wonne erfillt; nur diese macht uns stark, nur diese macht uns gliicklich. Moge
,diese Stunde gesegnet sein und die Fortdauer der Ruhe und Zufriedenheit unseres Kantons befestigen!*

‘Withrend diese schwierige Frage unter Custer’s verstindiger Leitung glicklich geordnet wurde,
fiilhrte er auch eine seit Jahren schwebende, nicht weniger verwickelte und fiir seine nichste Heimat
nicht weniger wichtige Verhandlung einem gedeihlichen Ziele entgegen.

Auf dem Rheinthale haftete nfimlich schon seit mehreren Jahren eine Landesschuld von 13,600 fl.,
herrithrend von der Bewachung des Rheins der ganzen Linge des Thales nach in den Jahren 1796 und
1797, als die Franken die Oesterreicher bis Gotzis herauf zuriickgedringt hatten und die beiden feind-
lichen Heere nur durch den Fluss von den Schweizern getrennt waren; herrihrend ferner von der Zu-
riistung und Mobilmachung der rheinthalischen Miliz nach Bern, als es 1798 von den Franken bedroht
war. Um diese Schuld in’s Reine zu bringen, bestellte eine rheinthalische Konferenz schon im Februar 1802
eine Kommission, bestehend aus J. L. Custer als Prisidenten und vier Mitgliedern (aus jedem ehemaligen
Quartiere eines), welche die Schuld theils nach Verhiltniss der Bevolkerung, theils nach dem Vermdgens-
stand der Stidte und Hofe vertheilte und dabei sich erlaubte, auch die fremden, im Rheinthal gelegenen
Giiter zu besteuern, die bisher merkwiirdigerweise immer stegerfrei gewesen Wwaren, obgleich aus alten
Briefen von 1481, 1482, 1493, 1496, 1504 etc. das Recht der Besteurung derselben den Rheinthalern
genugsam zugesichert war. Der Gesammbwerth dieser Giiter belief sich auf 800,000 Gulden. Mit Recht
bemerkte die Kommission in ihrer Eingabe an die Regierung: , Warum sollte das Vermdgen, das im Lande
sicher liegt, das geschiitzt und geschirmt wird, nicht gleich dem Vermogen der Biirger des Landes, das
,oft sehr prekir ist, zu allgemeinen Lasten mittragen?‘ Nach miihevollen Berechnungen und Riickwei-

_sung der verschiedenartigsten Reklamationen kam diese Liquidation den 15. Januar 1805 in Gegenwart
des Regierungsbevollmichtigten, Regierungsrath Messmer, zu einem erfreulichen Abschlusse, welches Resul-
tat in nicht geringem Masse der gewandten Arithmetik Custer’s zu verdanken war.

Im Jahre 1807 wurde Custer zum Prisidenten der Kommission fir Vereinfachung der Zolle und
Weggelder, sowie auch zum Linth-Kommissir fiir den Absatz von Linthaktien im Rheinthal ernannt. In
beiden Geschiften entwickelte er grosse Thétigkeit und erwarb sich den wohlverdienten Dank der Regie-
rung. Was die Linthaktien anbelangt, so wurden deren beim ersten Aufrufe in der Schweiz 2003 & 200
Schweizerfranken, und zwar in den Kantonen St. Gallen und Glarus als den meistbetheiligten je 600 und
541 abgesetzt. Custer gelang es, deren 27 im Rheinthal an den Mann zu bringen, und zwar in Rheineck

13 (4 fiir seine eigene Rechnung), in Thal 4, in Berneck 1 und in Altstiitten 9.

Custer’s Ansichten iiber die wirthschaftliche Einigung der Schweiz erfahren wir bei Anlass einer
privaten Anfrage Reinhard’s, des damaligen Landammanns der Schweiz, tiber die Auslegung der Vermitt-
lungsakte betreffs eines schweizerischen Miinzfusses und der Zoll- und Weggelder.  Unbedenklich sprach
gich der um seine Meinung Befragte fiir die Beseitigung aller wirklichen Zolle zwischen Kanton und
Kanton und fiir Einfiihrung eines einheitlichen Miinzsystems aus. Sei es den ehemaligen Kantonen mog-
lich gewesen, ihre Miinzverordnungen innert deren Kreisen und Marken durchzusetzen, warum sollte das
Gleiche der ganzen Schweiz unmaoglich sein ?

Besonders gerne ersuchten die Landes- und Gemeindebehorden den angesehenen Mann um seine
Vermittlung, wenn sich auf rheinthalischem Gebiete Ansichten hartnickiger Parteien bei der damaligen
Umordnung aller Verhéltnisse unversshnlich gegeniiber standen, und meistens fiihrte das Vertrauen zu
dem gerechten und billigen Sinne des Vermittlers zur Annahme seiner Vorschlige. So schlichtete er einen
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heftigen Streit der Giemeindshirger von St. Margrethen iiber weitere Vertheilung von Gemeindshoden,
brachte er mit grosser Miithe und Geduld im Jahre 1809 einen Abkurungsvergleich zu Stande zwischen
Thal und Lutzenberg einerseits und ihren ehemaligen Kirchgenossen von Rheineck, Wolfhalden und Heiden
anderseits, in den Jahren 1811 und 1812 einen ihnlichen Vertrag zwischen katholisch Thal und katholisch
Buchen, rettete er durch seinen Einfluss auf die Kirchenverwaltung in Thal den dortigen Pfarrer vor der
drohenden Schmiilerung seines Gehalts und vermittelte er gliicklich einen Kompetenzstreit zwischen dem
Verwaltungsrath und Schulrath von Thal. Nur den Zank der Evangelischen und Katholischen Marbachs
iiber die Zeit ihres Gottesdienstes in der gemeinsamen Kirche vermochte er trotz aller Bemiithungen nicht
beizulegen.

Erhielt Custer fiir seine ausserordentlichen Bemithungen zu Gunsten einzelner Gememden oder
Kreise Zeichen der Erkenntlichkeit in klingender Miinze, so war er gewohnt, ,dergleichen Emolumenta
,sich nicht anders zuzueignen, als in der Absicht, sie wieder auf gemeinniitzige Zwecke verwenden zu
,konnen.“ So vergabte er z. B. an die Helferei-Schule zu Rheineck im Januar 1807 fl. 127, mit dem
‘Waunsche, dass daraus Bertuch’s Bilderbuch fiir Kinder angeschafft werde, ein Werk, das sich jetzt noch
in der dortigen Realschulbibliothek befindet. Er unterstiitzte auch vielfach den langjihrigen, kérglich
besoldeten Aktuar des Erziehungsrathes, Hartmann, nur damit er im Kollegium verbleibe und nach keiner
andern Stelle sich umsehen miisse. Er trug die simmtlichen Kosten der von Ambiiel, dem Erzieher seiner
Neffen, unter seinen Auspizien verfassten Geschichte des Rheinthals, sowie der vorziiglichen Karte des
gleichen Liindchens. '

Solche Ziige konnten zu Dutzenden angefithrt werden. Custer gab mit Bewusstsem Jede seiner
Gaben war nicht nur ein Beweis seiner Herzensgiite, sondern auch seines Bestrebens, damit einen schonen
Zweck zu erreichen. — Bei allem Wohlthitigkeitssinne war er ein exakter Haushalter und Verwalter
seines betrichtlichen Vermogens. Er kontrolirte selbst die geringsten Ausgaben, und interessant ist es,
wie er seine Spenden fiir ,Sackligelder“, Arme, Kollekten, Brandsteuern, Unterstitzung junger Lehr-
linge, Verwandter und Freunde von zehn zu zehn Jahren zusammenstellte, gewiss nicht, um sich damit
ein selbstgefilliges Bild seiner Munifizenz aufzufithren, sondern eben nur, um sich iber Alles Rechenschaft
zu geben und vielleicht auch, um nicht das bekannte ,Diem perdidi“ des Kaisers Titus ausrufen zu miissen.

Der liebste Gegenstand seiner eifrigen Firsorge blieb aber immer die Hebung des Schul- und
Armenwesens seines heimatlichen Rheinthales. Als der Erziehungsrath im April 1806 aus dem ehe-
maligen landfriedlichen Schulfonds 614 fl. 26 kr. an das evangelische Rheinthal iibergab, verdoppelte
Custer grossmiithig dieses Kapital und rundete es zu 1250 fl. aus. Im Einverstindniss mit dem Erziehungs-
rathe, der sich die Verfigung tber die Zinsen vorbehalten hatte, ordnete er an, dass alle zwei Jahre der
100 fl. betragende Zins einer evangelisch-rheinthalischen Schule iberlassen werde. Dabei verfuhr er
iiberaus klug und weise, indem er alle Schulen in drei Klassen theilte, die &rmste Klasse die Wohlthat
zweimal geniessen liess, ehe die andern nachriickten, und zudem stets diejenigen Gemeinden bevorzugte,
die von sich aus die gleiche Summe zusammenbrachten. Dem edelmiithigen Geber schien aber die zwei-

_ jahrige Frist noch zu lange, und damit die 100 fl. alle Jahre verabreicht werden kinnten, vergahbte er noch

im gleichen Jahre weitere 1250 fl. zu diesem Zwecke und noch 50 fl. obendrein, um gleich mit dem
nichsten Jahre schon den Zins voll bei einander zu haben. Geriihrt von diesem thatkriiftigen Wohlwollen
fiir das Schulwesen, dem er sonst auch als Erziehungsrath seine volle Aufmerksamkeit widmete, schickten
simmtliche evangelisch-rheinthalischen Gemeindeschulrithe in der ersten Woche des Jahres 1809 einen
Deputirten aus jeder Pfarrei in den Lowenhof, um — durch den Mund des Pfarrer Steinmiiller — dem
‘Wohlthéiter ihre Empfindungen laut zu dussern.

Fiinf Jahre spiter machte Custer eine Stiftung von 16,000 fl. zum Besten der Armengiiter simmt-
licher evangelischen Gemeinden des Rheinthals. Ueber den zehnjihrigen Zins dieser Summe im Betrage

von 6400 fl. traf er folgende Verfiigung: ,Es sollen davon verabreicht werden
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Anno 1811 der Gemeinde Balgach . 5 3 5 v ; fl. 400
5 7012 o St. Margrethen . : 3 ¢ 5 s 600
S o) ) 5 Marbach mit Liichingen . s . ,, 400
» 1814 5 Rebstein . i 5 g 3 . 3900
5 815 & Altstéitten . ; : 2 4 : » 1200
%816 =  Rheineck . x ,, 600
o817 S Diepoldsau mit Schmltfer und Wldmu 5 600
,» 1818 »  Berneck mit Au . ; ; ey 5 800

i 1819 s Eichberg . : 2 : ¥ 4 s 4007

» 1820 % Thal . < : 2 s s s 1000 =
fl. 6400

';,und so von einem Dezennium zum andern. Die Gemeinden dirfen diese Beitrige als Kapital nicht
sangreifen, sondern nur die Zinsen zum Besten der wiirdigsten Armen, die das 50. Jahr zuriickgelegt

. ,haben, verwenden, ¢

Wenn wir nun noch erwihnen, dass Cllbtel im Jahre 1808 auch bei Priifung des neuen Erbrechts-
entwurfs als Kommissionsmitglied thitig war, wird damit die Uebersicht iber seine amtliche Wirksam-
keit withrend der ersten Periode unsers St. Gallischen Staatslebens so ziemlich vollstindig sein.

Nachdem J. L. Custer volle zehn Jahre hindurch ein so einflussreiches und thitiges Mitglied des
Gurossen Rathes gewesen war, und wihrend der ganzen Zeit, und zwar in den letzten Jahren immerfort als

. Priisident, in der Rechnungskommission gesessen hatte, wollte erinRicksicht auf sein fortgeschrittenes Alter

von der politischen Laufbahn abtreten, um nicht, wie er sich ausdriickte, durch lingere Beibehaltung
dieser Ehrenstelle einem wiirdigeren Mann den Eintritt in das Kollegium zu versperren; aber aus unbe-
kannten Griinden, vielleicht weil er schwierige Zelten voraussah, liess er den schon bereitgehaltenen
Absagebrief nicht abgehen.

VI

Die Mediations-Periode ging rasch ihrem Ende ehtgegeﬁ. Die Volkerschlacht bei Leipzig war
geschlagen, und die Partei der Alten in der Schweiz regte sich wieder michtig bei dem siegreichen Vor-

- riicken der Verbiindeten. Sie hofften auf Wiedererlangung aller ihrer friihern Privilegien; allein die dem .

russischen Kaiser entgegengesandte Deputation wurde bald eines Andern belehrt. — Bei der eingetretenen

- Wendung der Dinge liess sich Custer bereden, abermals seine gereiften Erfahrungen im Dienste des Vater-

landes zu verwerthen; nahm die Wahl in die Verfassungskommission an und wurde Prisident der Vor-
berathungskommission. Ein neues Arbeitsfeld eroffnete sich fiir seine Thitigkeit, und er lieferte den
thatséichlichen Beweis, dass die vorgeriickten Jahre ihn noch keineswegs kampfunfihig gemacht hatten.

~Der ehemalige Finanzminister Helvetiens fand es nicht unter seiner Wiirde, zum Wohle seines Heimat-
kantons neue Finanzprojekte und neue Steuertabellen  zu entwerfen. Selbst durch den wiisten Aufstand

der Rheinthaler Bauern, der in der Nacht vom 23. auf den 24. September 1814 in Thal wiithete, wo das

Gesindel iber drei der Regierung ergebene Beamtete herfiel und bei Kantonsrath Barlocher drei Tage

lang sich voll und toll trank, liess er sich in seiner Arbeit nicht storen; denn eben zu dieser Zeit verfasste
er eine Schrift, betitelt: ,Bemerkungen iiber die Staatsokonomie des Kantons St. Gallen“, die in der Ziir-
cher Stadtbibliothek aufbewahrt wird. Selbstverstindlich wurde er wieder vom neuen Grossen Rathe zum
ersten Mifglied der Rechnungskommission ernannt. :

Im Juni 1815 erhielt Custer, in Betracht der ausgezeichneten Verdienste, welche er sich fiir das

~allgemeine Beste ubelhaupt und fiir seinen Wohnort insbesondere erworben, das Biirgerrecht der Stadt

Rhemeck

Im November des folgenden Jahres wurde er an die Spitze der Central-Steuerrevisionskommission,
vulgo ,Silberstrecke®, gestellt, welches undankbare und mithevolle Amt er wieder zur grossen Zufrieden-
heit der Regierung versah; ob auch zur Zufriedenheit der ,Gestreckten®, ist freilich nirgends erwéhnt.
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Hieran kniipft sich ein lustiges Historchen, so zween ehrenwerthen Beamten der obersten Gemeinde des

obern Rheinthals begegnet ist. Als diese ndmlich vernahmen, dass sich Jemand unterfangen, den Herrn

Revisoren auf einige Geldprotzen der Gemeinde etwas aufmerksam zu machen, fithlten sie sich so betroffen,
dass sie des Morgens in aller Frihe den Wanderstab ergriffen und nach Rheineck hinunterpilgerten, um
aus dem Munde des Herrn Custer selbst den Namen des frechen Verleumders zu vernehmen. Um die
Mittagstunde vor dem Lowenhof angekommen, liuteten sie an, aber Herr Custer, der bei aller Leutseligkeit
ein strenger Beobachter der Etiquette war, und darauf hielt, dass Alles zu seiner Zeit geschehe, wollte sich
nicht im Essen storen lassen und liess ihnen melden, er konne ihnen erst nach dem Mittagessen Audienz
ertheilen. Da bemichtigte sich ihrer ein so gewaltiger Respekt vor dem grossen Herrn, der von ,Audienz
ertheilen“ sprach, dass sie fiirchteten, ihr Anliegen nicht recht vorbringen zu kénnen, und unter einander
beschlossen, lieber wieder ohne Audienz den ganzen langen Weg zuriick zu machen und ihr Anliegen schrift-
lich an den vornehmen Besitzer des Lowenhofs gelangen zu lassen.

Das folgende schreckliche Hungerjahr 1816—1817 gab Custern reichliche Gelegenheit, die Schleu-
sen seiner unermiidlichen Wohlthatigkeit zu offnen. Und er leistete wirklich Grosses. Seine edle Men-
schenliebe, sein weiches Herz, das Andere nicht konnte darben sehen, wihrend er im Schoosse des Reich-
thums sich befand, zeigten sich im reinsten Lichte. Man verlange nicht, dass hier die einzelnen Spenden
aufgezihlt werden. Fraget nach in jeder Hiitte des Rheinthals, fraget mach in manchem Biirgerhause,
das sonst das Elend nicht kannte, es sind der Zeugen noch genug vorhanden, euch zu sagen, wer damals
der grosse Helfer in der Noth gewesen. ’ :

Die gleiche Landeskalamitiit brachte die Regierung auf den Gedanken, dem Armenwesen recht
kriiftig unter die Arme zu greifen. Sie bestellte eine Armen-Kommission, hestehend aus J. L. Custer,
Pfarrer Blattmann in Bernhardzell und Statthalter Steger in Lichtensteig, mit dem ungeheuer schwieri-
gen Auftrage, einen Plan fiir eine den ganzen Kanton umfassende Organisation des Armenwesens zu ent-
werfen., Zuriickschreckende Empfindungen ergriffen die Kommissions-Mitglieder, als sie den ganzen

‘Umfang der Aufgabe in’s Auge fassten, um so mehr, weil bekanntlich der Kanton St. Gallen aus so vielen

Theilen zusammengesetzt ist, die vermdge ihrer Lage, ihres Klimas, der Lebensart ihrer Bewohner und
ihrer ehemaligen politisehen Verfassungen einen ganz entgegengesetzten Grundcharakter bedingten,
besonders damals, wo bei dem kurzen Bestande des Konglomerates und bei den schwierigen Verkehrs-
verhéltnissen noch keine Assimilivung hatte stattfinden konnen. Doch das Schone, das Grossartige der
Aufgabe, wenn sie gelingen sollte, spornte ihren Eifer an, wenigstens einen Versuch zu wagen.

Der Entwurf kam, Dank den unverdrossenen Bemiihungen der drei Kommittirten, zu Stande,
wurde den 6. Mirz 1817 zur Revision vorgelegt und in einigen Punkten abgeiindert, blieb aber leider
blosser Entwurf, da bei der wieder schwindenden Noth die ganze Angelegenheit wahrscheinlich auf spitere
Zeiten verschoben wurde und dann in génzliche Vergessenheit gerieth. Das stattliche Heft von 68 Folio-
seiten enthilt heute noch fiir jeden Armenverein eine Menge trefflicher Lehren und Winke. Wir heben
aus demselben besonders hervor, dass Custer schon damals die Beseitigung des Gassenbettels gegen Ein-
sammlung freiwilliger Beitriige sehr eindringlich empfahl, eine Idee, die erst in neuester Zeit durch die
Errichtung der Almosenstuben in’s Leben getreten ist und sich in der Hauptsache bewihrt hat.*)

Diese Denkschrift war das letzte Geistesprodukt aus Custer’s amtlichem Leben; denn im Oktober
1817 lehnte er die Wiederwahl in den Grossen Rath ab, und als die Regierung ihm hieriiber ihr tiefes
Bedauern ausdriickte, und ihn dadurch wieder zu gewinnen suchte, dass sie ihm versprach, das Ihrige
beizutragen, damit der Grosse Rath ihn mit allen Zumuthungen von Geschiften verschone, antwortete
Custer, dass er nunmehr fest entschlossen sei, im Bewusstsein des herangeriickten Abends seines Lebens

*) Diejenigen, die «von Filzigkeit hingerissen», keine freiwilligen Beitriige geben, wollte Custer durch den
Verwaltungsrath der Gemeinde «zu einem verhiltnissmiissigen Beitrag ihres Vermogens anhalten».
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und besonders der Abnahme seines Gehors von der Bithne des politischen Wirkens abzutreten und die
wenigen Tage, welche, die Vorsehung ihm noch schenken werde, in stiller Ruhe zu geniessen. Und diese
Ruhe fand er nun auch wirklich; nur im Wohlthun und im Verfolgen gemeinniitziger Zwecke blieb er
unermiidlich. Noch zu Lebzeiten vergabte er an die Kirche zu Altstitten 2000 fl., an den Ankauf der-
jenigen zu Balgach 1000 fl.

Den 9. Juli 1820 verlor er seine treue Lebensgefahrtln und lebte noch 71/, J: ahre im Wittwenstande.
Den 24. Januar 1828 verschied er selbst nach kurzem Todeskampfe an einem Schlagflusse.

Doch auch nach seinem Tode versiegte der Born seiner Wohlthatigkeit nicht; denn sein Testament
setzte allen seinen frithern Vergabungen die Krone auf. Er testirte namlich zu offentlichen Zwecken:

Dem gesammien Rheinthale:

An den schon hestehenden evangelischen Armenfond . .~ 18600
An den evangelischen rheinthalischen Schulfond . : : 5 9000
In Rheineck:
Dem evangelischen Waisengut . . - e : el 20000
Der Helferei-Schule - > : ; : : ; 5, 2000
Dem Spitalgut . : - 5 : 3 : . e 5, 2000
Dem evangelischen Armengut . 5 2000
Den Armen zu sofortiger Vertheilung e 00y
In Altstiitten :
Dem evangelischen Armengut . : : - = 2 : fl. 2000
Dem evangelischen Waisengut . 3 5 : s 3 » 2000
Dem evangelischen Stadtschulgut ., 2000
Den evangelischen Schulen der dussern Rhoden » 600

Dem Fonds fiir Jiinglinge, welche Medizin studiren . . 5 600

- Dem Fonds fiir Vertheiluug des Zinses an die beste Hebamme » 400
_ Dem katholischen Armengut g 2 s 3 5 5 600
Zur Grimdung einer Realschule o s : 4 5 ,» 8000
In Balgach :

Dem evangelischen Armengub . : ; ; ; =i 09000

1.39500

Gewiss, ein wiirdiger Schluss eines so thatenreichen Lebens, das zum Leben Aller geworden war.

Jeder Rheinthaler, besonders der evangelische, fithlte schwer den bittern Verlust, der ihn getroffen; es
war ihm, als wire seine zweite Vorsehung von seiner Seite gewichen; und wenn der theure Mann durch
seine staatsminnische Tinsicht und Wirksamkeit sich nach Aussen bekannt gemacht, so hat er noch viel
mehr durch sein stilles Wirken ein unvergessliches Andenken in seinem engern Vaterlande hinterlassen.
— Ja, sagen wir es laut, jener unabsehbare Leichenzug, welcher den 27. Januar 1828 den edlen 72jihrigen
Greis zu seiner letzten Ruhestiitte begleitete, jene Thriinen, die seinen frischen Grabhiigel bethauten, sie
galten nicht sowohl dem Finanzminister, nicht dem Gesandten an fremdem Hofe, nicht dem kantonalen
Beamten, — sie galten vielmehr dem unermiidlichen Wohlthiter seines Volkes, sie galten dem Menschen-
freund, dem die reich beschenkten evangelischen Gemeinden des Rheinthals jenen marmornen Denkstein
an seinem Lieblingsplitzchen in’Griinenstein aufstellten mit der Inschrift:

Fromm im Hause,

Fest im Staate,

Milde an der Armenhiitte,

Segnend die Jugend.




E
|




	Jacob Laurenz Custer, helvetischer Finanzminister, Kantons- und Erziehungsrath und Wohlthäter des Rheinthals

